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1. Einführung 

„Zusammenarbeit ist an vielen Stellen der Schlüssel, auch bei den Hilfen 

für behinderte Kinder und Jugendliche.“ 1  Mit diesen Worten leitet die 

damalige Familienministerin Ursula von der Leyen in ihrem Vorwort in den 

13.Kinder- und Jugendbericht (2009) ein. Hintergrund dieser Aussage ist, 

dass in Deutschland für die Gewährung von Eingliederungshilfe für 

behinderte Kinder und Jugendliche verschiedene Leistungsträger 

zuständig sind, u. a. die Kinder- und Jugendhilfe sowie die Sozialhilfe.  

Unter dem Begriff „Eingliederungshilfe“ versteht man Leistungen der 

Rehabilitation,2 deren Ziel es ist, behinderten und von Behinderung be-

drohten Menschen Selbstbestimmung und gleichberechtigte Teilhabe am 

Leben in der Gesellschaft zu ermöglichen sowie Benachteiligungen zu 

vermeiden und abzubauen (§ 1 SGB IX). Dazu werden medizinische, 

berufliche und soziale Leistungen gewährt (§ 5 SGB IX). 

Diese Bachelorarbeit beschränkt sich auf Ausführungen zur Eingliede-

rungshilfe für behinderte Kinder und Jugendliche nach SGB VIII/ SGB XII 

sowie die auftretenden Probleme an dieser Schnittstelle. Auf andere 

Schnittstellen wie zum Gesundheitsbereich oder dem Schulsystem wird 

aus Platzgründen nur am Rande eingegangen. Es wird hauptsächlich auf 

das Landesrecht in Baden-Württemberg Bezug genommen. 

 

In Deutschland leben etwa 9,6 Mio. Menschen mit Behinderung, das sind 

mehr als 11,7 % der Bevölkerung. 3  Die Forderung nach Inklusion von 

Menschen mit Behinderung in die Gesellschaft ist heute aktueller denn je. 

Dies zeigt sich auch in der von  Deutschland ratifizierten UN-Behinderten-

rechtskonvention. Die politische Debatte um die sog. „große Lösung“, d.h. 

die Gesamtzuständigkeit der Kinder- und Jugendhilfe für alle jungen Men-

schen ob mit oder ohne Behinderung, ist dadurch erneut entflammt.4 Soll 

                                            
1 13.Kinder-und Jugendbericht, BT-Drucks. 16/12860, Vorwort S.29, 
http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/16/128/1612860.pdf [30.06.2011]. 
2 Vgl. Bieritz-Harder in LPK-SGB XII, § 53 Rn 1.  
3 Vgl. Nationaler Aktionsplan der Bundesregierung zur Umsetzung der UN-
Behindertenrechtskonvention, S.7 (Anlage 1). 
4 Vgl. Fegert, JAmt 07-08/2010, S.267 ff. 
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Eingliederungshilfe für behinderte Kinder und Jugendliche zukünftig aus 

einer Hand gewährt werden? Welche Abgrenzungsprobleme gibt es, die 

eine Neuregelung notwendig machen? Wie wird derzeit in der Praxis 

damit umgegangen? Gibt es Alternativen zur „großen Lösung“? Auf jene 

Fragen soll in dieser Bachelorarbeit eingegangen werden. Zuvor soll ein 

Überblick über die rechtlichen Grundlagen der Gewährung von Einglie-

derungshilfe im Rahmen der Jugend- und Sozialhilfe gegeben werden, 

damit die oben genannten Fragen besser eingeordnet werden können. 

  

Kinder und Jugendliche haben ein besonderes Bedürfnis, dazu zu gehö-

ren. Familie, Kindergarten und Schule, berufliche Ausbildung, Freundes-

kreis, Sportverein und andere Lebensräume stellen an den jungen 

Menschen die Anforderung, sich zu integrieren, um am gesellschaftlichen 

Leben teilzuhaben. Körperliche, geistige oder seelische Störungen können 

hier ein dauerhaftes Hindernis sein. Zeitnahe und spezielle Hilfen sind 

nötig, um den jungen Menschen vor dem gesellschaftlichen Ausschluss zu 

bewahren.5 Seelisch behinderte junge Menschen haben im Rahmen der 

Jugendhilfe (§ 35a SGB VIII), körperlich und/ oder geistig behinderte junge 

Menschen im Rahmen der Sozialhilfe (§§ 53ff SGB XII) Anspruch auf Ein-

gliederungshilfe. Doch die Zuordnung zum anspruchsberechtigten Per-

sonenkreis, aus der sich die Zuständigkeit der einzelnen Leistungsträger 

ergibt, führt in der Praxis häufig zu Problemen. Die klassische Einteilung in 

körperlich, geistig und seelisch behinderte Menschen gelingt in den 

wenigsten Fällen, stattdessen bestehen Schnittmengen zwischen allen 

drei Gruppen.6 Für die Betroffenen ist die vordergründige Zuständigkeits-

frage nur schwer nachzuvollziehen, für den einzelnen Sachbearbeiter oft 

schwer zu entscheiden und sowohl für Jugend- als auch Sozialamt nicht 

zufriedenstellend zu handhaben. So wird im dritten Teil der Arbeit nach 

Perspektiven für die Zukunft der Eingliederungshilfe gesucht. Bis hier 

langfristig Lösungen gefunden sind, muss die Praxis kurzfristig Wege fin-

den, wie sie die aktuelle Gesetzeslage möglichst reibungsfrei und für die 
                                            
5 Vgl. Schwengers, 2007, S.21 ff; Dillmann/Dannat, ZfF 02/2009, S.25. 
6 Vgl. Orientierungshilfe Behinderungsbegriff, 2009, S.3 (Anlage 2). 
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Betroffenen am besten umsetzt, z. B. bei der Betreuung von körperlich, 

geistig oder mehrfach behinderten Kindern in Pflegefamilien. Dies soll am 

Beispiel des Landkreises Freudenstadt aufgezeigt werden. 

 

Durch mein Praktikum auf dem Landratsamt Freudenstadt habe ich einen 

Einblick in die Gewährung von Eingliederungshilfe bekommen. Auf dem 

Jugend- und Sozialamt konnte ich die Antragstellung, Bearbeitung und 

Entscheidung der Zuständigkeitsfrage selbst miterleben. Immer wieder bin 

ich dabei auf Abgrenzungsprobleme zwischen Jugend- und Sozialhilfe 

gestoßen. Durch die Teilnahme an Hilfeplangesprächen und „Runden 

Tischen“ konnte ich die Sichtweise der Eltern betroffener Kinder kennen 

lernen. Für sie ist es nicht leicht zu verstehen, dass ihre Kinder je nach Art 

der Behinderung von einem Amt keine Leistung bekommen und statt-

dessen auf das andere Amt verwiesen werden. Sie möchten, dass ihr Kind 

schnell die nötige Hilfe bekommt, die es für eine gute Entwicklung braucht. 

 

2. Die Rechte behinderter Menschen im Sozialleistungsrecht 

Im deutschen Sozialleistungsrecht ist die Aufgabe der Rehabilitation und 

Teilhabe behinderter Menschen an der Gesellschaft nicht in einem eigen-

ständigen Zweig der Sozialversicherung geregelt, sondern wird als Teil-

aufgabe von verschiedenen Sozialleistungsträgern erbracht.7  
 
Abb.1:  Leistungen zur Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen nach  

Trägergruppen 
 
Leistungen zur  Unfallver-

sicher-
ung 

Soziale 
Entschä-
digung 

Kranken-
versicher-
ung 

Renten-
versicher-
ung 

Bundes-
agentur für 
Arbeit 

Sozial-
hilfe 

Jugend-
hilfe 

Medizinischen 
Rehabilitation 
 

       

Teilhabe am 
Arbeitsleben 
 

       

Teilhabe am 
Leben in der 
Gemeinschaft 

       

Quelle: Dau, Dirk/ Düwell, Franz Josef/ Haines, Hartmut: Sozialgesetzbuch IX Rehabili-
tation und Teilhabe behinderter Menschen. Lehr- und Praxiskommentar, 2.Auflage, 
Baden-Baden, Nomos, 2009, Einführung Rn 3. 

                                            
7 Vgl. Haines in LPK-SGB IX, Einführung Rn 1 ff. 
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Um das Recht der Rehabilitation behinderter Menschen so weit wie mög-

lich zusammenzufassen, transparenter zu machen und weiterzuentwickeln, 

wurde 2001 das SGB IX - Rehabilitation und Teilhabe behinderter Men-

schen - eingeführt.8 Damit wurde signalisiert, dass das sog. „gegliederte 

System“ im Grundsatz beibehalten und kein eigenständiger Leistungs-

zweig geschaffen wird.9  

 

2.1 Die Bedeutung des SGB IX für die Jugend- und Sozialhilfe 

Zu den Rehabilitationsträgern gehören auch die Träger der Jugend- und 

Sozialhilfe (§ 6 Abs.1 SGB IX). Sie haben das SGB IX direkt anzuwenden, 

wenn in dem speziell für sie geltenden Leistungsgesetz keine Sonder-

regelung enthalten ist (§ 7 S.1 SGB IX). Zuständigkeit und Begründung 

eines Anspruches legen SGB VIII und SGB XII selbst fest, Art, Umfang 

und Zielsetzung ergeben sich aus dem SGB IX (vgl. § 7 S.2 SGB IX).  

Die dem SGB IX zu Grunde liegende Sichtweise orientiert sich nicht 

länger an den Defiziten des Menschen mit Behinderung, sondern setzt 

entsprechend der „Internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit, 

Behinderung und Gesundheit (ICF)“10 an der Gesundheit und Funktions-

fähigkeit an.11 Oberstes Ziel ist die Teilhabe behinderter Menschen an den 

verschiedenen Lebensbereichen (Partizipation).12  

 

2.2 Definition der Behinderung 

Der Begriff der Behinderung ist in § 2 Abs. 1 S.1 SGB IX zweigliedrig 

definiert und knüpft bewusst an den von der Weltgesundheitsorganisation 

entwickelten Behinderungsbegriff an. Danach sind Menschen behindert, 

wenn (1.) ihre körperliche Funktion, geistige Fähigkeit oder seelische 

Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate von 

dem für das Lebensalter typischen Zustand abweichen und (2.) daher ihre 

                                            
8 Vgl. Haines in LPK-SGB IX, Einführung Rn 11. 
9 Vgl. Vondung in LPK-SGB VIII, § 35a Rn 2. 
10 engl. International Classification of Functioning, Disabilities and Health. Sie wurde im 
Jahr 2001 von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) verabschiedet.  
11 Vgl. Harnach in Kommentar J/H/S/M, Vorbem. § 35a Rn 21. 
12 Vgl. Haines in LPK-SGB IX, Einführung Rn 22. 
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Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist. Sie sind von 

Behinderung bedroht, wenn eine solche Beeinträchtigung zu erwarten ist. 

Sowohl das Jugendhilferecht (§ 35a SGB VIII) als auch das Sozialhilfe-

recht (§ 53 Abs.1 SGB XII) übernehmen diesen zweigliedrigen Behinde-

rungsbegriff. Für die Sozialhilfe konkretisieren die §§ 1 - 3 der Eingliede-

rungshilfeverordnung (EinglHVO)13, unter welchen Voraussetzungen eine 

wesentliche Behinderung im körperlichen, geistigen oder seelischen Be-

reich vorliegt. 

 

2.3 Aufgaben und Ziele der Eingliederungshilfe 

Bezüglich Aufgabe und Ziel der Eingliederungshilfe verweist die Jugend-

hilfe in § 35a Abs. 3 SGB VIII auf die Vorschrift des § 53 Abs. 3 SGB XII. 

Besondere Aufgabe der Eingliederungshilfe ist es, eine drohende Behin-

derung zu verhüten bzw. ihre Folgen zu beseitigen oder zumindest abzu-

mildern14 und den behinderten Mensch in die Gesellschaft einzugliedern. 

Dieses Ziel der sozialen Integration ist vor dem Hintergrund des 

§ 1 S.1 SGB IX zu sehen, der für das gesamte Rehabilitationsrecht drei 

Teilziele nennt: Förderung der Selbstbestimmung, Förderung einer gleich-

berechtigten Teilhabe am Leben in der Gesellschaft und Vermeidung und 

Abbau von Benachteiligung gegenüber nicht behinderten Menschen. 

 

Integration in das Leben der Gesellschaft kann insbesondere durch Teil-

nahme am öffentlichen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft (z. B. 

durch Umgang mit nicht behinderten Kindern und Jugendlichen in der 

Freizeit15), Ausübung/ Erlernen eines angemessenen Berufes bzw. einer 

sonstigen Tätigkeit sowie Unabhängigkeit von Pflege erreicht werden (vgl. 

§ 53 Abs. 3 S.2 SGB XII). Vorrangige Aufgabe ist bei Kindern und Jugend-

lichen nicht Rehabilitation (Wiederherstellung), sondern Habilitation (erst-

maliger Aufbau und Förderung der Teilhabemöglichkeiten).16 

                                            
13 Verordnung nach § 60 SGB XII 
14 Dabei ist die Verhütung der Behinderung das vorrangige Ziel (§ 3 SGB IX). 
15 Vgl. Vondung in LPK-SGB VIII, § 35a Rn 41. 
16 Vgl. Harnach in Kommentar J/H/S/M, Vorbem. § 35a Rn 14. 
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§ 4 Abs. 3 SGB IX fordert, dass Leistungen zur Teilhabe für Kinder und 

Jugendliche so geplant und gestaltet werden, dass sie in ihrem sozialen 

Umfeld bleiben können und gemeinsam mit nicht behinderten Kindern be-

treut werden (sog. „Integrative Leistungen“).  

 

3. Eingliederungshilfe im Rahmen der Sozialhilfe nach 

§§ 53 ff SGB XII 

Als Leistung der Sozialhilfe (§ 7 Nr.4 SGB XII) ist die Eingliederungshilfe 

für behinderte Menschen im sechsten Kapitel des SGB XII, §§ 53 - 60, 

geregelt. Im gegliederten Sozialleistungssystem hat Sozialhilfe grundsätz-

lich die Aufgabe der letzten sozialen Sicherung, was uneingeschränkt 

auch für die Eingliederungshilfe gilt.17 So muss geprüft werden, ob sowohl 

die sachlichen (persönlichen) Voraussetzungen als auch die wirtschaft-

liche Situation der Betroffenen die Hilfegewährung erforderlich machen.18 

 

3.1 Anspruchsvoraussetzungen 

§ 53 Abs.1 SGB XII baut auf den zweigliedrigen Behinderungsbegriff des 

§ 2 SGB IX auf. Demnach erhalten „Personen, die durch eine Behin-

derung im Sinne von § 2 Abs.1 S.1 SGB IX wesentlich in ihrer Fähigkeit, 

an der Gesellschaft teilzuhaben, eingeschränkt oder von einer solchen 

wesentlichen Behinderung bedroht sind, Leistungen der Eingliederungs-

hilfe, wenn und solange nach der Besonderheit des Einzelfalles, insbeson-

dere nach Art oder Schwere der Behinderung, Aussicht besteht, dass die 

Aufgabe der Eingliederungshilfe erfüllt werden kann. Personen mit einer 

anderen körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung können 

Leistungen erhalten.“ Leistungsberechtigter ist somit das Kind oder der Ju-

gendliche selbst (vgl. auch § 19 Abs. 3 SGB XII).  

 

Das SGB XII unterscheidet als einziger Sozialleistungsbereich nach der 

Schwere der Behinderung zwischen wesentlich behinderten bzw. von 

einer wesentlichen Behinderung bedrohten Menschen und anderen be-
                                            
17 Vgl. Orientierungshilfe Schnittstellen EinglH, 2009, S.6. 
18 Vgl. Klinger in Sozialhilferecht, Rn 335. 
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hinderten Menschen (SHR BW Rn 53.03). Nur bei wesentlichen Behinde-

rungen besteht ein Rechtsanspruch auf Eingliederungshilfe. Bei anderen 

(nicht wesentlichen oder nur vorübergehenden) Behinderungen können 

Leistungen nach Ermessen des Sozialhilfeträgers gewährt werden. Eine 

nähere Beschreibung des Personenkreises wesentlich behinderter Men-

schen geschieht in den §§ 1-3 EinglHVO, die jedoch nicht abschließend 

zu verstehen ist. Auch Personen mit einer wesentlichen, nicht von der 

(veralteten) Verordnung erfassten Störung können Anspruch auf Einglie-

derungshilfe haben.19 Problematisch ist, dass bei einer „bloßen Verzöge-

rung“ der allgemeinen Entwicklung oder Sprache, bei einer alleinigen 

Lese-/ Rechtschreibschwäche sowie einer Lernschwäche (Förderschüler) 

das Wesentlichkeitskriterium der Behinderung nicht erfüllt ist und somit 

weder in der Sozialhilfe noch in der Jugendhilfe ein Anspruch auf Ein-

gliederungshilfe besteht. Von einer wesentlichen Behinderung bedroht 

sind Menschen, bei denen eine wesentliche Behinderung zwar noch nicht 

vorliegt, der Eintritt jedoch nach fachlicher Erkenntnis mit hoher Wahr-

scheinlichkeit20 zu erwarten ist (§ 53 Abs. 2 SGB XII). So wird bei Kindern 

mit Sprachentwicklungsstörungen häufig auch eine drohende seelische 

Behinderung diagnostiziert. Bei ihnen besteht die Gefahr, dass sie auf-

grund ihrer eingeschränkten Kommunikationsmöglichkeiten nicht wie an-

dere Kinder in die Gemeinschaft integriert werden und dadurch seelisch 

stark belastet werden.21  

 

Der Rechtsanspruch besteht ab dem Zeitpunkt der Feststellung der 

(drohenden) wesentlichen Behinderung. Ein Anspruch auf Leistungen ist 

(nur) gegeben, wenn bzw. solange die Aussicht besteht, dass die Aufgabe 

der Eingliederungshilfe im Einzelfall erfüllt wird (Erfolgsbezogenheit). 

Diese ist auch gegeben, wenn bei Nichtgewährung der Leistung eine 

Verschlimmerung der Situation eintreten würde.22  

                                            
19 Vgl. Voelzke in Gesamtkommentar SGB XII, § 53 Rn 15.  
20 Vgl. BVerwG, 26.11.1998, AZ 5 C 38/97, juris; Vondung in LPK-SGB VIII, § 35a Rn 22. 
21 Vgl. Interview Dr.Meier (Analge 4).  
22 Vgl. Bieritz-Harder in LPK-SGB XII, § 53 Rn 20. 
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3.2 Zuständigkeit 

Örtliche Träger der Sozialhilfe sind die Stadt- und Landkreise 

(§ 3 Abs.2 S.1 SGB XII), die die Sozialhilfe als weisungsfreie Pflichtauf-

gabe durchführen. Die überörtlichen Träger werden von den Ländern 

selbst bestimmt (§ 3 Abs.3 SGB XII), in Baden-Württemberg ist dies der 

Kommunalverband für Jugend und Soziales (KVJS, § 1 Abs.2 AGSGB XII). 

Gemäß § 97 Abs. 3 Nr.1 i.V.m. Abs. 2 SGB XII ist der überörtliche Träger 

der Sozialhilfe sachlich zuständig für Leistungen der Eingliederungshilfe 

für behinderte Menschen, es sei denn, das jeweilige Landesrecht trifft eine 

abweichende Regelung. In Baden-Württemberg sind seit dem 01.01.2005 

die örtlichen Träger der Sozialhilfe sachlich zuständig für die Gewährung 

von Eingliederungshilfe (§ 2 AGSGB XII).23 

 

Die örtliche Zuständigkeit wird in § 98 SGB XII geregelt. Grundsätzlich gilt 

in der Sozialhilfe das sog. Aufenthaltsprinzip (Abs.1 S.1): Örtlich zuständig 

ist der Träger, in dessen Bereich sich der Leistungsberechtigte tatsächlich 

aufhält. In der Eingliederungshilfe relevante Ausnahmen davon sind:  

- Stationäre Hilfe in einer Einrichtung (Abs. 2): Örtlich zuständig ist 

der Träger, in dessen Bereich der Leistungsberechtigte seinen ge-

wöhnlichen Aufenthalt bei Aufnahme in das Heim (oder in den zwei 

Monaten davor) zuletzt hatte. Steht innerhalb von vier Wochen 

nicht fest, wo dieser gewöhnliche Aufenthalt bestand oder liegt ein 

Eilfall vor, gilt vorläufig das Aufenthaltsprinzip. Gleiches gilt auch für 

die Unterbringung eines Kindes oder Jugendlichen in einer 

Pflegefamilie (§ 107 SGB XII). 

- Ambulant Betreutes Wohnen (Abs. 5): Örtlich zuständig ist der 

Träger, der vor Eintritt in diese Wohnform zuständig war.24 

 

                                            
23 Ebenso in Bremen, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein und Thüringen. In 
Bayern, Berlin, Brandenburg, Saarland, Sachsen und Sachsen-Anhalt sind die überört-
lichen Träger zuständig. Die Länder Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und 
Rheinland-Pfalz haben eine Aufsplittung der Zuständigkeiten in der Eingliederungshilfe 
vorgenommen: für (teil)stationäre Einrichtungen ist der überörtliche Träger zuständig, für 
ambulante Hilfen der örtliche Träger. Vgl. Schönecker/ Eschelbach, JAmt 01/2010, S.5 f. 
24 Vgl. Kunkel in Sozialhilferecht, Rn 48 ff. 
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3.3 Leistungen 

§ 54 Abs.1 SGB XII zählt in einem nicht abschließend zu verstehenden 

Katalog die Leistungen auf, die im Rahmen der Eingliederungshilfe 

erbracht werden können. Zum einen sind durch Verweise Leistungen der 

medizinischen (§§ 26 ff SGB IX), beruflichen (§§ 33 ff, 41 ff SGB IX) und 

sozialen (§§ 55 ff SGB IX) Rehabilitation vorgesehen, zum andern nennt 

§ 54 Abs. 1 Nr. 1-5, Abs.3 SGB XII selbst Hilfen, die durch 

§§ 6 ff EinglHVO konkretisiert und ergänzt werden.25 Für behinderte Kin-

der und Jugendliche sind aus diesem Leistungskatalog in Bezug auf die 

Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft besonders relevant:  
 

- Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung (§ 54 Abs.1 Nr.1 i.V.m. § 12 EinglHVO) 

- Hilfe zur schulischen Ausbildung für einen angemessenen Beruf einschließlich einer 

Hochschulausbildung (§ 54 Abs.1 Nr.2 i.V.m. § 13 EinglHVO) 

- Leistungen der Früherkennung/ Frühförderung (§ 26 Abs.2 Nr.2 i.V.m. § 30 SGB IX) 

- Berufsvorbereitung einschließlich einer wegen der Behinderung erforderlichen 

Grundausbildung (§ 33 Abs. 3 Nr.2 SGB IX) 

- Heilpädagogische Leistungen für Kinder, die noch nicht eingeschult sind 

(§ 55 Abs.2 Nr.2 i.V.m. § 56 SGB IX) 

- Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben (§ 56 Abs.2 Nr.7 

i.V.m. § 58 SGB IX) 
 

Die Unterbringung von behinderten Kindern und Jugendlichen in einer 

Pflegefamilie wurde in § 54 Abs.3 SGB XII gesetzlich verankert.26 Grund-

sätzlich haben ambulante Hilfen Vorrang vor teilstationären Leistungen 

sowie teilstationäre vor stationären Leistungen (§ 13 Abs.1 SGB XII).  

 

Die Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft ist eine originäre Leistung der 

Eingliederungshilfe. Aufgrund des Vorrangs anderer Leistungsträger  

werden viele Maßnahmen nicht von den Sozialhilfeträgern erbracht. Da 

die vorrangigen Leistungsträger jedoch nicht immer den gesamten Bedarf 

abdecken, nimmt die Sozialhilfe häufig eine ergänzende Funktion wahr.27 

 

                                            
25 Vgl. Kaiser in BeckOK SGB XII, § 54 Rn 1. 
26 Näheres hierzu siehe Kapitel 6.2.1. 
27 Vgl. Voelzke in Gesamtkommentar SGB XII, § 54 Rn 6b. 
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3.4 Verfahren 

Die Sorgeberechtigten stellen beim zuständigen Sozialamt einen Antrag 

auf Eingliederungshilfe für ihr Kind. Hat der Jugendliche das 15. Lebens-

jahr vollendet, kann er den Antrag wie in der Jugendhilfe auch selbst 

stellen (§ 36 Abs.1 S.1 SGB I), da er sozialrechtlich handlungsfähig ist. Mit 

dem Antrag sind eine Einwilligungserklärung zur Datenübermittlung 

(§ 67d SGB X) sowie vorhandene medizinische und pädagogische Gut-

achten einzureichen. Das Sozialamt beauftragt das Gesundheitsamt, eine 

Stellungnahme abzugeben (Formblatt Hb/ A). Je nach beantragter Hilfe 

holt das Sozialamt weitere Beurteilungen vom Medizinisch-Pädagogischen 

Dienst des KVJS, der Interdisziplinären Frühförderstelle, dem Staatlichen 

Schulamt sowie Kindergarten und Schule ein, um das Ausmaß der Behin-

derung erfassen zu können. Der konkrete Bedarf wird im gemeinsamen 

Gespräch mit dem Betroffenen (Hilfeplangespräch bzw. „Runder Tisch“) 

ermittelt. Der Sozialhilfeträger trifft dann unter Berücksichtigung der 

Stellungnahmen und Ergebnisse des Hilfeplangespräches die Entschei-

dung über das Vorliegen des Anspruchs und die Art der Leistung 

(§ 17 Abs.2 SGB XII). Angemessenen Wünschen bezüglich der Gestal-

tung der Leistung wird in der Regel entsprochen (§ 9 Abs.2 SGB XII). Zur 

Durchführung der einzelnen Leistungen stellt der Sozialhilfeträger einen 

Gesamtplan auf (§ 58 SGB XII, in der Praxis auch Hilfeplan genannt). Der 

Bedarf wird regelmäßig überprüft.  

 

3.5 Kosten 

Der Nachrang der Sozialhilfe (§ 2 SGB XII) legt fest, dass Sozialhilfe nur 

gewährt werden kann, wenn sich der Hilfesuchende weder durch den 

Einsatz von Arbeitskraft, Einkommen und Vermögen selbst helfen kann 

noch durch Dritte (Angehörige, andere Sozialleistungsträger, sonstige 

Leistungsträger) Hilfe erhält. 28 Einkommen und Vermögen (§§ 82 ff, 

90 ff SGB XII) sind bei der Eingliederungshilfe jedoch nur insoweit einzu-

setzen, wie dies dem Leistungsberechtigten und gegebenenfalls seinen 
                                            
28 Auf andere Mittel kann nur verwiesen werden, wenn diese auch präsent sind. 
Vgl. Kunkel in Sozialhilferecht, Rn 179. 
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Eltern in angemessenem Umfang zumutbar ist (§§ 19 Abs. 3 i.V.m. 

85 ff SGB XII). Zugunsten behinderter Menschen schränkt § 92 SGB XII 

die Einkommens- und Vermögensanrechnung weiter ein: Bei den in 

Abs. 2 Nr.1-6 genannten Hilfen (z. B. Hilfe zu einer angemessenen Schul-

ausbildung in Form von Sonderschulkindergarten/-schule) ist nur ein 

Kostenbeitrag in Höhe der häuslichen Ersparnis zu erbringen, das 

Vermögen wird nicht geprüft (§ 92 Abs. 2 S.2).  

 

Die (örtlichen) Träger der Sozialhilfe tragen die Kosten für die ihnen oblie-

gende Aufgabe der Eingliederungshilfe (§ 6 AGSGB XII BW). Der Nach-

rang der Sozialhilfe wird u. a. dadurch hergestellt,29 dass Unterhaltsan-

sprüche nach bürgerlichem Recht auf den Sozialhilfeträger übergehen und 

dem Sozialhilfeträger gegenüber anderen, vorrangig verpflichteten Sozial-

leistungsträgern (§§ 102 - 114 SGB X, § 14 Abs.4 SGB IX) und Sozialhil-

feträgern (§§ 106 bis 112 SGB XII) Erstattungsansprüche zustehen. 

 

4. Eingliederungshilfe im Rahmen der Jugendhilfe nach 

§ 35a SGB VIII 

Im Jahr 1990 wurde die Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder 

und Jugendliche in die Jugendhilfe als Teil der Hilfe zur Erziehung 

(§ 27 Abs. 4 SGB VIII) aufgenommen. Dies führte jedoch zu zahlreichen 

Auslegungsschwierigkeiten, da eine seelische Behinderung nicht immer 

mit einen erzieherischen Bedarf einherging. 30  Seit 1993 ist die Ein-

gliederungshilfe daher in einem selbständigen Leistungstatbestand 

(§ 35a SGB VIII) geregelt. Sie gehört zu den Leistungen der Jugendhilfe 

(§ 2 Abs. 2 Nr.5 SGB VIII). Für sie und die Hilfe zur Erziehung gelten 

gemeinsame Vorschriften (§§ 36 ff SGB VIII). Gleichzeitig unterscheidet 

sie sich von der Hilfe zur Erziehung durch ihren engen Bezug zum 

SGB IX/ SGB XII und dadurch, dass das Kind/ der Jugendliche selbst An-

spruch auf Hilfe hat und nicht der Personensorgeberechtigte.31 

                                            
29 Vgl. Kunkel in Sozialhilferecht, Rn 454 ff. 
30 BT-Drucks. 12/3711, S.40 zitiert nach Schwengers, S.46. 
31 Vgl. Harnach in Kommentar J/H/S/M, Vorbem. § 35a Rn 1.  
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4.1 Anspruchsvoraussetzungen 

Nach § 35a Abs. 1 SGB VIII haben Kinder und Jugendliche (im Sinne des  

§ 7 Abs.1 Nr.1 und  2 SGB VIII) Anspruch auf Eingliederungshilfe, wenn  

(1) ihre seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als 

sechs Monate von dem für das Lebensalter typischen Zustand 

abweicht und 

(2) daher ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist 

oder eine solche Beeinträchtigung zu erwarten ist.  

 
Auch von einer seelischen Behinderung bedrohte Kinder und Jugendliche 

haben Anspruch auf Hilfe. Hierfür verlangt § 35a Abs.1 S.2 die Prognose, 

dass aufgrund der gesundheitlichen Störung eine Teilhabebeeinträchti-

gung mit hoher Wahrscheinlichkeit, also mehr als 50%,32 zu erwarten ist. 

Die Definition der „drohenden Behinderung“ aus § 2 Abs.1 S.2 SGB XII 

setzt diese hohe Wahrscheinlichkeit nicht voraus. Im Gegensatz zu 

§ 53 Abs.1 SGB XII verzichtet § 35a SGB VIII auf die Bedingung, dass es 

sich um eine wesentliche Behinderung handeln muss. So kann frühzeitig 

auch bei leichten Störungen eingegriffen werden, um die weitere Entwick-

lung positiv zu beeinflussen.33 

 

Die in § 35a Abs. 1a näher bezeichneten Ärzte/ Therapeuten haben zu 

beurteilen, ob eine Abweichung der seelischen Gesundheit vom Normal-

zustand über einen Zeitraum von mindestens sechs Monaten vorliegt bzw. 

diese prognostiziert werden kann. Erschwert wird dies durch die Tatsache, 

dass sich Kinder insgesamt aber auch in einzelnen Bereichen unterschie-

dlich schnell und weit entwickeln. 34  Der Personenkreis seelisch be-

hinderter Menschen wird in § 3 EinglHVO näher bestimmt.35 Problema-

tisch ist, dass die dort verwendete Terminologie Störungen des Kindes- 

                                            
32 Vgl. BVerwG, 26.11.1998, AZ 5 C 38/97, juris; Vondung in LPK-SGB VIII, § 35a Rn 22. 
33 Vgl. Harnach in Kommentar J/H/S/M, § 35a Rn 48. 
34 Vgl. Harnach in Kommentar J/H/S/M, § 35a Rn 10. 
35 § 35a Abs.3 verweist mittelbar auf die EinglHVO. Vgl. Harnach in Kommentar J/H/S/M, 
§ 35a Rn 13 ff. 
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und Jugendalters nicht ausreichend erfasst.36 Zur Bestimmung der see-

lischen Störung muss deshalb gemäß § 35a Abs. 1a S.2 die Internatio-

nale Klassifikation der Krankheiten (ICD-10) verwendet werden. Eine kör-

perliche oder geistige Störung muss ausgeschlossen werden (siehe 5.2). 

Nicht jede Abweichung der seelischen Gesundheit führt zu einer Behin-

derung. Es muss untersucht werden, in welchem Ausmaß das Kind/ der 

Jugendliche in seinen sozialen Kontakten (Familie, Gleichaltrige, Schule, 

Ausbildungsplatz) und an der Bewältigung altersentsprechender 

Aktivitäten gehindert ist.37  Erst wenn eine aus der seelischen Störung 

resultierende Teilhabebeeinträchtigung hinzukommt bzw. zu erwarten ist 

und dieser nicht aus eigener Kraft oder mit Hilfe des sozialen Umfeldes 

(z. B. Familie, Schule) begegnet werden kann, ist ein Eingliederungshilfe-

bedarf gegeben.38  

 

Entsprechend der Systematik des Behindertenrechts steht der Anspruch 

dem Kind oder Jugendlichen selbst zu. Einem jungen Volljährigen (i. S. d. 

§ 7 Abs.1 Nr.3 SGB VIII)  soll die Hilfe gewährt werden, wenn die Voraus-

setzungen des § 41 Abs.1 SGB VIII vorliegen, in der Regel bis zur Voll-

endung des 21.Lebensjahres, in begründeten Einzelfällen für einen be-

grenzten Zeitraum darüber hinaus. Wird erstmalig Hilfe nach Vollendung 

des 18. Lebensjahres benötigt, soll in der Regel nach § 53 SGB XII ver-

fahren werden.39 So werden in der Regel auch im Landkreis Freuden-

stadt beim Jugendamt begonnene Hilfen bei Volljährigkeit fortgesetzt, 

volljährige erstmalige Antragssteller zum Sozialamt verwiesen. 

 

4.2 Zuständigkeit 

Der Anspruch auf Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche mit see-

lischer Behinderung nach § 35a SGB VIII richtet sich gegen den Träger 

der öffentlichen Jugendhilfe (§3 Abs.2 S.2 SGB VIII).  

                                            
36 Vgl. Harnach in Kommentar J/H/S/M, § 35a Rn 15. 
37 Vgl. Harnach in Kommentar J/H/S/M, § 35a Rn 62. 
38 Vgl. Harnach in Kommentar J/H/S/M, § 35a Rn 7. 
39 Vgl. Harnach in Kommentar J/H/S/M, § 35a Rn 5. 
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Sachlich zuständig sind die örtlichen Träger (§ 85 Abs.1 SGB VIII). Diese 

werden nach Landesrecht bestimmt und sind in Baden-Württemberg die 

Stadt- und Landkreise sowie dazu bestimmte kreisangehörige Gemeinden 

(§ 69 Abs. 1 SGB VIII i.V.m. §§ 1,5 LKJHG BW).  

Die örtliche Zuständigkeit für Leistungen ergibt sich aus den Vorschriften 

der §§ 86-86d, 88 SGB VIII. Diese richtet sich je nach Fallkonstellation 

nach dem Aufenthalt der Eltern, des Kindes oder der Pflegeeltern, wobei 

auch Sorgerechtsregelungen eine Rolle spielen.40   

 

4.3 Formen und Leistungen 

Die Hilfe kann in vier verschiedenen Formen - auch nebeneinander41 -    

erbracht werden (§ 35 Abs.2 SGB VIII): ambulant, in Tageseinrichtungen 

für Kinder und anderen teilstationären Einrichtungen, bei geeigneten Pfle-

gepersonen, in Einrichtungen über Tag und Nacht und in sonstigen Wohn-

formen. Die Ausgestaltung der Hilfeform geschieht durch die einzelnen 

Leistungen zur Teilhabe. Hier verweist § 35a Abs. 3 auf die Vorschriften 

der §§ 53 Abs. 4 S.1, 54, 56 und 57 SGB XII. Aus dem dort beschriebenen 

Leistungskatalog sind die Leistungen auszuwählen, die bei seelischer 

Behinderung nach Bedarf im Einzelfall notwendig und geeignet sind 

(§ 35a Abs. 2, § 36 Abs. 2 S.2 SGB VIII).  

Wird Eingliederungshilfe außerhalb des Elternhauses geleistet, werden er-

gänzend zu der bewilligten Hilfe Leistungen zum Unterhalt sowie ge-

gebenenfalls Krankenhilfe gewährt (§§ 39, 40 SGB VIII).  

 

4.4 Verfahren 

Das Verfahren zur Gewährung einer Hilfe nach § 35a SGB VIII wird durch 

Antrag beim Jugendamt eingeleitet.42 Ob ein Anspruch vorliegt, ergibt sich 

aus einer zweistufigen Prüfung. Zunächst hat ein Gutacher nach 

§ 35a Abs.1a zu beurteilen, ob eine Abweichung der seelischen Gesund-

                                            
40 Auf eine ausführliche Darstellung muss aus Platzgründen verzichtet werden. 
41 Vgl. Harnach in Kommentar J/H/S/M, § 35a Rn 50; Vondung in LPK-SGB VIII, § 35a 
Rn 66. 
42 Vgl. Kunkel, Jungendhilferecht, Rn 175a - 175e.  
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heit vom alterstypischen Zustand vorliegt. Auf der zweiten Stufe hat die 

pädagogische Fachkraft vom Jugendamt zu entscheiden, ob eine see-

lische Behinderung vorliegt oder droht. Je nach Störungsbild sollte sie zu-

sätzliche Stellungnahmen z.B. von Lehrern/ Erzieherinnen und Logopäden 

einholen.43 Fällt die Fachkraft die Entscheidung, dass die vorliegende Ab-

weichung kausal ist für die (drohende) Beeinträchtigung und somit eine 

seelische Behinderung vorliegt, hat sie zugleich die Hilfeplanung nach 

§ 36 SGB VIII einzuleiten. Der Personensorgeberechtigte und der Leis-

tungsberechtigte sind in der Hilfeplanung umfassend zu beraten. Ihrem 

Wunsch- und Wahlrecht bei der Auswahl einer Einrichtung/ Pflegestelle ist 

nachzukommen, sofern dies nicht mit unverhältnismäßigen Mehrkosten 

verbunden bzw. geboten ist (§ 36 Abs.1). Unter Beteiligung von Eltern, 

Kind, Leistungserbringer und mehrerer Fachkräfte wird über den Umfang, 

die Art und Dauer der Hilfe entschieden und das Ergebnis im Hilfeplan 

festgehalten (§ 36 Abs. 2). Die Wirtschaftliche Jugendhilfe erlässt den Be-

willigungsbescheid und prüft die Kostenbeteiligung. In regelmäßigen Ab-

ständen ist nun zu prüfen, ob die gewählte Hilfeart weiterhin geeignet und 

notwendig ist oder ob die Hilfe einzustellen ist.  

 

4.5 Kosten 

Hat der zuständige Träger der öffentlichen Jugendhilfe eine Eingliede-

rungsmaßnahme bewilligt, trägt er die anfallenden Kosten zunächst selbst 

in vollem Umfang (§ 91 Abs. 5 SGB VIII). Bei voll- und teilstationären Leis-

tungen wird geprüft (§§ 91 ff SGB VIII), ob und in welchem Umfang ein 

Kostenbeitrag erhoben werden kann, um dem Nachrangigkeitsgrundsatz 

der Jugendhilfe aus § 10 Abs. 2 SGB VIII gerecht zu werden (sog. „erwei-

terte Hilfe“). 44  Kostenbeitragspflichtig sind der junge Mensch selbst, 

dessen Ehe-/ Lebenspartner sowie seine Eltern. Die Festsetzung des 

Kostenbeitrags für Eltern/ Partner erfolgt anhand der nach Einkommens-

gruppen gestaffelten Kostenbeitragstabelle. 45  Handelt es sich um eine 

                                            
43 Vgl. Harnach in Kommentar J/H/S/M, § 35a Rn 58. 
44 Vgl. Münder, Kinder- und Jugendhilferecht, S.190. 
45 Anlage 1 zu § 1 Kostenbeitragsverordnung (Verordnung aufgrund § 94 Abs.5 SGB VIII). 
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vollstationäre Leistung, haben die Eltern mindestens das Kindergeld, der 

junge Mensch selbst 75% seines Einkommens und junge Volljährige 

zusätzlich ihr Vermögen entsprechend §§ 90,91 SGB XII einzusetzen. Für 

ambulante Formen der Eingliederungshilfe sieht das Gesetz keine Kosten-

beteiligung vor. Es ist zu prüfen, ob ein Anspruch auf Kostenerstattung 

gegenüber einem anderen Jugendhilfeträger (§§ 89 - 89h SGB VIII) oder 

Sozialleistungsträger (§§ 102 - 105 SGB X, § 14 Abs.4 SGB IX) besteht.  

 

5. Schnittstelle Eingliederungshilfe 

In einem gegliederten Sozialleistungssystem46 sind Abgrenzungsprobleme, 

und Streitigkeiten zwischen den einzelnen Trägern unvermeidbar.47 Auch 

im Überschneidungsbereich „Eingliederungshilfe für behinderte Kinder und 

Jugendliche“ kommen diese vor. Bevor darauf eingegangen wird, soll ein 

kurzer Überblick über die Abgrenzung zu anderen Leistungssystemen ge-

geben werden. Denn Eltern erleben nicht nur die Schnittstelle Jugend-/ 

Sozialhilfe, sondern auch die zu anderen (dazu vorrangigen) Systemen.  

 

5.1 Abgrenzung zu anderen Leistungssystemen 

Die allgemeinen Nachranggrundsätze der Jugend- und Sozialhilfe 

(§ 10 Abs.4 S.1 SGB VIII, § 2 Abs.1 SGB XII) gelten auch für die Einglie-

derungshilfe. Ein Anspruch besteht demnach nur, wenn nicht andere Leis-

tungsträger vorrangig verpflichtet sind.48  

 

Die Verantwortung der Schulen umfasst auch die sonderpädagogische 

Betreuung und Förderung behinderter Kinder. 49  Leistungen der Schule 

sind daher vorrangig vor Leistungen der Jugend-/ Sozialhilfe in Anspruch 

zu nehmen (§ 10 Abs.1 S.1 SGB VIII). Eingliederungshilfeleistungen der 

Jugend-/ Sozialhilfe können dann erforderlich sein, wenn Leistungen der 

                                            
46 siehe Kapitel 2. 
47 Vgl. Hoffmann, JAmt 01/2010, S.8.  
48 Der Nachranggrundsatz verlangt jedoch immer auch zu prüfen, ob die vorrangige Leis-
tungspflicht tatsächlich realisiert werden kann und zur Deckung des Bedarfs ausreicht, da 
sonst der nachrangige Träger die Leistungen zu erbringen/ zu vervollständigen hat. Vgl. 
Mrozynski, SGB VIII, § 10 Rn 2; Meysen in FK-SGB VIII, § 10 Rn 2. 
49 Vgl. Orientierungshilfe Schnittstellen EinglH, 2009, S.17 (Anlage 3). 
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Schule nicht (genügend) erbracht werden, eine Privateinrichtung besucht 

wird oder aufgrund der Schwere der Behinderung nur Hausunterricht mög-

lich ist.50 Leistungen zur Sicherstellung einer angemessenen Beschulung 

können z.B. ein Integrationshelfer beim Besuch einer Regelschule sein 

oder Hilfsmittel wie PC und Sehhilfe. Bei Hilfsmitteln sind vorrangige An-

sprüche gegenüber den Krankenkassen zu prüfen.51 Zuständigkeitsfragen 

ergeben sich auch im Bereich schulisch bedeutsamer Teilleistungsstö-

rungen (z.B. Legasthenie, Dyskalkulie), die zu einer seelischen Behinde-

rung führen können. Die Jugendhilfe kann bei leichter und mittlerer Aus-

prägung auf Fördermöglichkeiten der Schulen verweisen, wenn diese be-

darfsgerecht zur Verfügung stehen.52 Ist die Behinderung bereits einge-

treten, hat die Jugendhilfe geeignete Hilfen bereit zu stellen, auch wenn 

sie durch schulische Maßnahmen hätte verhindert werden können.53 

 

Die sozialhilferechtlichen Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben ent-

sprechen in diesem Bereich den Leistungen der Bundesagentur für Ar-

beit (§ 54 Abs.1 S.2 SGB XII), welche bei wesentlich geminderter Aussicht 

des Betroffenen, am Arbeitsleben teilzuhaben, grundsätzlich vorrangig zu 

leisten hat.54 Im Rahmen der Berufsberatung muss die Bundesagentur für 

Arbeit z. B. bei behinderten Schulabgängern klären, ob berufliche Bil-

dungsmaßnahmen sowie eine Vermittlung auf dem allgemeinen Arbeits-

markt möglich sind.55 Wird ein junger Mensch in eine Werkstatt für behin-

derte Menschen aufgenommen, werden die Leistungen im Eingangsver-

fahren und Bildungsbereich gewöhnlich von der Bundesagentur für Arbeit 

erbracht, während für die Leistungen im Arbeitsbereich die Träger der 

Jugend-/ Sozialhilfe zuständig sind (§ 42 SGB IX).56 

 

                                            
50 Vgl. Harnach in Kommentar J/H/S/M, § 35a Rn 87 ff. 
51 Vgl. Orientierungshilfe Schnittstellen EinglH, 2009, S.18 f (Anlage 3). 
52 Vgl. Münder, Kinder- und Jugendhilferecht, S.107 und dort genannte Rechtsprechung. 
53 Vgl. Vondung in LPK-SGB VIII, § 10 Rn 34. 
54 Vgl. Vondung in LPK-SGB VIII, § 35a Rn 48. 
55 Vgl. Orientierungshilfe Schnittstellen EinglH, 2009, S.20 (Anlage 3). 
56 Nähere Informationen vgl. Vondung in LPK-SGB VIII, § 35a Rn 48 ff, § 10 Rn 29,47 ff. 
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Für die Behandlung einer Krankheit, also Maßnahmen gegen eine akute 

Erkrankung sowie Maßnahmen der medizinischen Rehabilitation57  unter 

ärztlicher Aufsicht sind vorrangig die Krankenversicherungsträger 

zuständig.58 Die Träger der Jugend-/ Sozialhilfe sind für diese Maßnah-

men dann zuständig, wenn z. B. mangels Krankenversicherungsschutz 

kein Anspruch gegenüber einem Krankenversicherungsträger besteht 

oder dessen Leistungen nicht verfügbar bzw. nicht ausreichend sind.59 

 

Eingliederungshilfe ist gegenüber Leistungen bei Pflegebedürftigkeit 60 

nicht nachrangig (§ 13 Abs. 3 S.3 SGB XI). Sie werden parallel erbracht, 

wenn die jeweiligen Anspruchsvoraussetzungen vorliegen und die Leis-

tungen sich ergänzen, weil sie unterschiedliche Ziele verfolgen, z.B. Pfle-

gegeld nach dem SGB IX und heilpädagogische Maßnahmen für Kinder. 

 

5.2 Abgrenzung zwischen Jugend- und Sozialhilfe 

Sowohl Jugendhilfe als auch Sozialhilfe stellen für ihren Bereich jeweils 

das „unterste Netz“ der sozialen Sicherung dar,61 weshalb der Gesetz-

geber eine Klärung der Verhältnisse in § 10 Abs. 4 SGB VIII speziell auch 

für den Bereich der Eingliederungshilfe vorgenommen hat. Dennoch 

kommt es immer wieder zu Abgrenzungsproblemen und Zuordnungs-

schwierigkeiten, die nun dargestellt werden.62  

 

5.2.1 Die Vorrang-/ Nachrangregelung des § 10 Abs. 4 SGB VIII 

Die Vorrang-/ Nachrangregelung kommt nur bei Leistungskonkurrenz zur 

Anwendung. Dies erfordert, dass die Tatbestandsvoraussetzungen zweier 

Leistungsgesetze (hier SGB VIII und SGB XII) vorliegen und sich nach 
                                            
57 Hier soll durch Einwirkung auf den Gesundheitszustand die Teilhabe an der Gesell-
schaft erreicht/ erhalten werden. Vgl. Voelzke, Gesamtkommentar SGB XII, § 54 Rn 9. 
58 Vgl. Vondung in LPK-SGB VIII, § 10 Rn 15 ff, § 35a Rn 27 ff. 
59 Je nach Vorliegen der Anspruchsvoraussetzungen können auch der gesetzliche 
Renten-/ Unfallversicherungsträger sowie die Kriegsopferversorgung vorrangig zuständig 
sein. Nähere Erläuterungen siehe Vondung in LPK-SGB VIII, § 35a Rn 27 ff; 
Orientierungshilfe Schnittstellen EinglH, 2009, S.8 (Anlage 3). 
60 Diese werden von der Pflegeversicherung (SGB XI) bzw. vom Sozialhilfeträger als Hilfe 
zur Pflege (§§ 61 ff SGB XII) erbracht.   
61 Vgl. Münder, Kinder- und Jugendhilferecht, S.31. 
62 Vgl. Orientierungshilfe Schnittstellen EinglH, 2009, S.31 (Anlage 3). 
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beiden Leistungsnormen die gleichen Rechtsfolgen für den Leistungsbe-

rechtigten ergeben, d. h. Inhalt und Zweck der konkurrierenden 

Leistungen zumindest partiell übereinstimmen.63  
 

Abb.2: Leistungskonkurrenz bei Leistungskongruenz 

 SGB VIII       Rechtsfolge 

  

 

 SGB XII   

 
 

 

Quelle: Kunkel, Peter-Christian: Jugendhilferecht. Systematische Darstellung für Studium 
und Praxis, 6.Auflage,Baden-Baden, 2010, Schaubild S.61 (in leicht abgewandelter Form) 
 

Gemäß § 10 Abs. 4 S.1 SGB VIII sind Jugendhilfeleistungen gegenüber 

sich überschneidenden oder deckungsgleichen Leistungen der Sozialhilfe 

grundsätzlich vorrangig, so z. B. die existenzsichernden wirtschaftlichen 

Leistungen der Jugendhilfe (§§ 39, 40 SGB VIII) gegenüber Hilfe zum 

Lebensunterhalt und zur Gesundheit (§§ 27, 28, 47 - 52 SGB XII).64  

 

Im einem wichtigen und schwierigen Überschneidungsbereich 65  - den 

Leistungen für behinderte junge Menschen - wird von diesem Grundsatz 

eine Ausnahme gemacht (§ 10 Abs. 4 S.2 SGB VIII)66 : Die Eingliederung 

körperlich und geistig behinderter Kinder und Jugendlicher ist Aufgabe der 

Sozialhilfe. Von diesem Vorrang der Sozialhilfe ist auch auszugehen, 

wenn es sich um eine nicht wesentliche Behinderung handelt und der 

Sozialhilfeträger nach seinem Ermessen entscheidet.67 Aus dem Umkehr-

schluss und § 35a SGB VIII ergibt sich, dass die Eingliederung seelisch 

                                            
63 Vgl. BVerwG, 23.09.1999, AZ 5 C 26.98, juris; Kunkel, Jugendhilferecht, Rn 49. 
64 Vgl. Vondung in LPK-SGB VIII, § 10 Rn 58; Kunkel, Jugendhilferecht, Rn 61. 
65 Vgl. DIJuF, JAmt 02/2011, S.73. 
66 Eine weitere Ausnahmen vom Vorrang der Jugendhilfe nennt § 10 Abs.4 S.2 (neu) für 
das Bildungspaket und das gemeinsame Mittagessen (§§ 27a Abs.1, 34 Abs.6 SGB XII). 
67 Ebenso bejahend Schwengers S.144; Happe/Saurbier in Kommentar J/H/S/M, § 10 Rn 
56; Mrozynski, SGB VIII, § 10 Rn 5; verneinend: VG Aachen, 24.11.2009, S 20 SO 55/08 
zitiert nach Vondung in LPK-SGB VIII, § 10 Rn 65.  

 

Tatbestandsvoraussetzungen 

Tatbestandsvoraussetzungen 
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behinderter Kinder und Jugendlicher Aufgabe der Jugendhilfe ist.68 Die 

Zuordnung zur Jugend- bzw. Sozialhilfe erfolgt somit nach Art der festge-

stellten Behinderung.69  

 

Durch die Regelung des § 10 Abs. 4 verliert die Abgrenzung zwischen 

seelischer Behinderung und erzieherischem Defizit/ Verhaltensauffällig-

keiten an Bedeutung, da in beiden Fällen (nun) die Jugendhilfe zuständig 

ist.70 Dadurch nicht gelöst werden konnten Abgrenzungsschwierigkeiten 

bei Mehrfachbehinderungen, wenn eine Behinderung nicht eindeutig einer 

Behinderungsart zuzuordnen ist sowie in Fällen, in denen junge körperlich/ 

geistig behinderte Menschen einen deckungsgleichen Anspruch auf 

Eingliederungshilfe nach SGB XII und Hilfe zur Erziehung nach SGB VIII 

haben.71  

 

Das Bundesverwaltungsgericht löste das Abgrenzungsproblem folgender-

maßen: Konkurrieren Jugendhilfeleistungen mit Maßnahmen der Einglie-

derungshilfe nach SGB XII, ist nach § 10 Abs. 4 S.2 die Sozialhilfe vor-

rangig, konkurrieren Jugendhilfeleistungen mit anderen (als den in S.2 ge-

nannten) Sozialhilfeleistungen, so ist nach S.1 die Jugendhilfe vorrangig. 

Damit die Vorrang-/ Nachrangregelung Anwendung findet, muss sowohl 

ein Anspruch auf Jugendhilfe als auch auf Sozialhilfe bestehen und beide 

Leistungen müssen „gleich, gleichartig, einander entsprechend, kong-

ruent, einander überschneidend oder deckungsgleich sein“ 72  (siehe 

Abb. 2). Die Abgrenzung erfolgt demnach allein nach der Art der konkur-

rierenden Leistungen und nicht etwa danach, bei welcher der Leistungen 

der Schwerpunkt des Bedarfs liegt.  Dies kann bewirken, dass z. B. ein 

geistig behindertes Kind mit vorwiegend erzieherischem Bedarf Leis-

tungen nach SGB XII vom Sozialhilfeträger erhält.73  

                                            
68 Vgl. Vondung in LPK-SGB VIII, § 10 Rn 64; Dillmann/Dannat, ZfF 02/2009, S.26. 
69 Vgl. Orientierungshilfe SGB XII/ SGB VIII, 2011, S.2 (Anlage 5). 
70 Vgl. Schwengers, S.145; Happe/ Saurbier in Kommentar J/H/S/M, § 10 Rn 57.  
71 Vgl. Schwengers, S.145; Vondung in LPK-SGB VIII, § 10 Rn 66. 
72 Vgl. BVerwG, 23.09.1999, AZ 5 C 26.98, juris. 
73 Vgl. Vondung in LPK-SGB VIII, § 10 Rn 66.  
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Da vor allem bei noch nicht schulpflichtigen Kindern die Art der Behinde-

rung oft zweifelhaft ist und nicht festgestellt werden kann, ob ein Entwick-

lungsrückstand behinderungsbedingt ist oder auf einem Erziehungsdefizit 

beruht, 74  hat Baden-Württemberg von der Ermächtigung des 

§ 10 Abs. 4 S.3 Gebrauch gemacht und die Zuständigkeit für Maßnahmen 

der Frühförderung den Sozialhilfeträgern übertragen (§ 29 LKJHG).  

 

5.2.2 Mehrfachbehinderungen 

Zu Abgrenzungsschwierigkeiten im Bereich der Mehrfachbehinderungen 

kann es kommen, wenn neben eine seelische Behinderung eine kör-

perliche und/ oder geistige Behinderung tritt.75 Dies ist häufig bei Kindern 

und Jugendlichen der Fall, da es z. B. wegen der körperlichen/ geistigen 

Behinderung zu psychischen Problemen und dann zu einer seelischen 

Behinderung kommt.76  

 

Liegen bei einer Mehrfachbehinderung getrennte Bedarfe vor, die aus un-

terschiedlichen Behinderungen resultieren und unterschiedliche Leistun-

gen erfordern, besteht keine Leistungskollision, z. B. wenn aufgrund einer 

seelischen Behinderung eine stationäre Unterbringung und aufgrund einer 

geistigen Behinderung eine besondere Form der Beschulung notwendig 

wird.77 Die Pflichten der Leistungsträger bestehen nebeneinander, eine 

sog. Doppelzuständigkeit von Jugend- und Sozialhilfe wird begründet.78 

 

Anders ist dies, wenn eine Jugendhilfeleistung mit einer Sozialhilfeleistung 

konkurriert, da die im Einzelfall konkret erforderliche Maßnahme sowohl 

den körperlich/ geistigen als auch seelischen Bedarf deckt. In Literatur und 

Rechtsprechung wurden hier lange Zeit andere Kriterien als die o. g. Kri-

                                            
74 Vgl. Schwengers, S.147; Vondung in LPK-SGB VIII, §10 Rn 79; Meysen in FK-SGB, 
§ 10 Rn 46. 
75 Vgl. Orientierungshilfe Schnittstellen EinglH, 2009, S.31 (Anlage 3). 
76 Vgl. Lempp, S.23 f; Fegert, JAmt 07-08/2010, S.267. 
77 Vgl. Banafsche, ZKJ 04/2011, S.117 f.; Vondung in LPK-SGB VIII, § 10 Rn 67. 
78 Vgl. VG Gelsenkirchen, 22.02.2007, 19 K 4403/04, JAmt 2007, S.491; DIJuF, JAmt 
03/2006, S.130; Vondung in LPK-SGB VIII, § 10 Rn 67; Wiesner, SGB VIII, § 10 Rn 37. 
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terien des Bundesverwaltungsgerichts zur Abgrenzung herangezogen,79 

z. B. das Ziel der Maßnahme (Mildert die Maßnahme die Folgen einer Be-

hinderung oder dient sie dazu, ein Erziehungsdefizit abzubauen?)80  oder 

der Schwerpunkt der Behinderung/ des Bedarfs.81  Diese Methoden hat 

das Bundesverwaltungsgericht zurückgewiesen. Auch bei Mehrfachbehin-

derungen ist entsprechend der Regelung des § 10 Abs.4 S.2 die Abgren-

zung allein nach der Art der mit der Jugendhilfe konkurrierenden Sozial-

hilfeleistung vorzunehmen.82 Eine Hilfe kann es sein, sich die seelische 

Behinderung weg zu denken und zu prüfen, ob die Person wegen ihrer 

körperlichen/ geistigen Behinderung einen Anspruch auf Eingliederungs-

hilfe nach SGB XII hat. Ist dies zu bejahen, ist die Sozialhilfe zuständig.83 

 

Manche Bundesländer84 haben die Zuständigkeit bei Mehrfachbehinder-

ungen vorrangig der Sozialhilfe zugeordnet.85 Eine Verdoppelung der Zu-

ständigkeit widerspreche dem Gesamtfallgrundsatz des Sozial- und Ju-

gendhilferechts, der anstrebt, eine Hilfeleistung umfassend von einem Trä-

ger zu gewähren. Daher sei von einem bestehen gebliebenen grundsätz-

lichen Vorrang der Sozialhilfe auszugehen. 86  Dem wird entgegen ge-

halten, dass es Wille des Gesetzgebers sei, zumindest seelische Behin-

derungen der Jugendhilfe zuzuordnen (Grundsatz §10 Abs. 4 S.1), womit 

eine pauschale Zuordnung von Mehrfachbehinderungen zur Sozialhilfe 

                                            
79 Vgl. Schwengers, S. 145 f; Münder, ZfJ, 04/2001, S.123. 
80 Vgl. VG Oldenburg, 16.07.1999, AZ 13 B 247/99, juris; DIJuF, JAmt 10/2002, 457 ff; 
DIJuF, JAmt 03/2001, 119 ff. 
81 Vgl. z.B. Mrozynski, SGB VIII, 2009, §10 Rn 25,§ 35a Rn 12; OVG Nds.,10.10.1997, 
AZ 12 L 549/97, juris.�Dies kann jedoch nicht Wille des Gesetzgebers gewesen sein, da 
dann § 10 Abs.4 überflüssig wäre, da in den seltensten Fällen zwei Behinderungen als 
gleichwertig zu beurteilen wären und somit auch kein Vorrang/ Nachrang geregelt werden 
muss. Vgl. SozG Marburg, 23.02.2007, AZ S 9 SO 42/05, JAmt 05/2007, S.265 ff; DIJuF, 
JAmt 05/2006, S.239. 
82 Vgl. BVerwG, 23.09.1999, AZ 5 C 26.98, juris; Vondung in LPK-SGB VIII, § 10 Rn 66. 
83 Vgl. Orientierungshilfe Schnittstellen EinglH, 2009, S.35 (Anlage 3). 
84 Vgl. z.B. Art.64 Abs.1 AGSGB Bay., § 23 Abs.1 HKJGB. 
85 Vgl. Vondung in LPK-SGB VIII, § 10 Rn 69. 
86 Vgl. Meysen in FK-SGB VIII, § 35a Rn 12; Eichenhofer in Kinder- und Jugendhilferecht, 
Handbuch, S.96 f; Wiesner, SGB VIII, § 35a Rn 38; Orientierungshilfe SGB XII/SGB VIII, 
2011, Anlage 1, Bsp. 5 (Anlage 5). 
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nicht vereinbar ist.87 Kunkel weist jedoch zu Recht darauf hin, dass die 

Vorrangregelung für die Eingliederungshilfe nach SGB XII ins Leere läuft, 

wenn sie nicht gerade bei Mehrfachbehinderungen angewandt wird, da bei 

lediglich körperlich oder geistig behinderten Kindern und Jugendlichen 

keine Konkurrenzsituation in dieser Hinsicht auftritt, da sie nach SGB VIII 

keinen Anspruch auf Eingliederungshilfe haben.88 

 

5.2.3 Grenzbereich zwischen zwei Behinderungsarten 

In einzelnen Fällen wie z.B. bei autistischen Kindern ist unklar, ob es sich 

um eine (drohende) seelische oder geistige Behinderung handelt.89 Da 

hier eine eindeutige Zuordnung zu einer Behinderungsart nicht gelingt, 

kann auch keine Leistungskonkurrenz im Sinne des § 10 Abs. 4 SGB VIII 

angenommen werden, so dass die o. g. Abgrenzungskriterien des Bun-

desverwaltungsgerichts versagen.90  Literatur und Rechtsprechung kom-

men zu verschiedenen Lösungsansätzen, 91  wie z. B. Rückgriff auf die 

Schwerpunkttheorie, Vorrangigkeit der Jugendhilfe aufgrund enger Aus-

legung des § 10 Abs. 4 S.2 oder Rückgriff auf die Gesamtzuständigkeit 

der Sozialhilfe (siehe 5.2.1). In der Praxis ist Hilfebedürftigen mit einer 

uneindeutigen Behinderungsart zu empfehlen, den Antrag auf Hilfe beim 

Sozialhilfeträger zu stellen, der ihn nicht aufgrund der unbestimmten Art 

der Behinderung abweisen kann, da er in beiden alternativen Fällen 

(geistig oder seelisch) Hilfen vorsieht, während die Jugendhilfe nur für 

seelische Leistungen zuständig ist.92  

 

5.2.4 Körperlich/ geistige Behinderung und erzieherischer Bedarf 

Eine eindeutige Abgrenzung zwischen behinderungsspezifischem und er-

zieherischem Bedarf ist nicht möglich.93 Einerseits kann z. B. eine geistige 

                                            
87 Vgl. Mrozynski, SGB VIII, § 10 Rn 15; Dillmann/Dannat, ZfF 02/2009, S.27; Vondung in 
LPK-SGB VIII, § 35a Rn 25. 
88 Vgl. Kunkel, § 35a SGB VIII aus medizinischer und rechtlicher Sicht, S.10. 
89 Vgl. Schwengers, S.147; Mrozynski, SGB VIII, § 35a Rn 12. 
90 Vgl. Vondung in LPK-SGB VIII, § 10 Rn 66; Mrozynski, SGB VIII, § 10 Rn 27.  
91 Vgl. Schnwengers, S.147 ff. 
92 Vgl. Schwengers, S. 149. 
93 Vgl. Schwengers, S.137.  
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Behinderung durch ein Erziehungsdefizit verstärkt werden, während an-

dererseits eine körperlich/ geistige Behinderung auch erhöhte Anforde-

rungen an die Erziehung stellt, die Eltern nicht immer leisten können.94 

Zudem liegt bei jedem minderjährigen behinderten Kind neben einem be-

hinderungsspezifischen auch ein allgemeiner erzieherischer Bedarf vor.95 

Bei der teilweise problematischen Frage, ob bei körperlich/ geistig behin-

derten Kindern mit Erziehungsdefizit Hilfe zur Erziehung oder Eingliede-

rungshilfe zu gewähren ist, darf nicht an die vermeintliche (Haupt-) 

Ursache des Leistungsbedarfs angeknüpft werden, d.h. geprüft werden, 

ob andere („bessere“) Eltern ohne Hilfeleistung ausgekommen wären. 

Dies ist weder mit dem Sozial- noch mit dem Jugendhilferecht vereinbar, 

da beide nicht nach der Ursache für den Bedarf fragen.96  

 

Besteht ein deckungsgleicher Anspruch auf Hilfe sowohl im Rahmen der 

Hilfe zur Erziehung als auch der Eingliederungshilfe - was häufig bei der 

Vollzeitpflege von behinderten Kindern und Jugendlichen der Fall ist - sind 

die Abgrenzungskriterien des Bundesverwaltungsgerichtes anzuwen-

den.97 Es ist zu prüfen, ob sowohl Anspruch auf Leistungen des SGB XII 

(z.B. Familienpflege nach § 54 Abs. 3) als auch auf Leistungen des 

SGB VIII (§§ 27 i.V.m. 33) besteht und ob neben dem erzieherischen Be-

darf der behinderungsspezifische Bedarf gedeckt wird. Ist dies der Fall, ist 

der  Sozialhilfeträger aufgrund von § 10 Abs. 4 S.2 vorrangig zur Leistung 

verpflichtet. Da die stationäre Eingliederungshilfe nach SGB XII jedoch 

nicht den notwendigen Lebensunterhalt umfasst, besteht hier keine Leis-

tungskonkurrenz, so dass dieser (wirtschaftliche) Teil vorrangig von der 

Jugendhilfe zu erbringen ist.98 Erfolgt die Unterbringung in einer Pflege-

familie hingegen nicht aufgrund eines Erziehungsdefizits, umfassen die 

                                            
94 Vgl. Harnach in Kommentar J/H/S/M, § 35a Rn 103. 
95 Vgl. DIJuF, JAmt 02/2011, S.73. 
96 Vgl. SozG Marburg, 23.02.2007, AZ S 9 SO 42/05, JAmt 05/2007, S.265 ff; DIJuF, 
JAmt 05/2006, S.239; Happe/ Saurbier in Kommentar J/H/S/M, § 10 Rn 58; Meysen in 
FK-SGB VIII, § 10 Rn 48. 
97 Vgl. BVerwG, 23.09.1999, AZ 5 C 26.98, juris. 
98 Vgl. BverwG, 02.03.2006, AZ 5 C 15/05, juris; Vondung in LPK-SGB VIII, § 10 Rn 71; 
andere Auffassung Küfner, JAmt 01/2007, S.8 ff.   
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Sozialhilfeleistungen auch den notwendigen Lebensunterhalt sowie die all-

tägliche Erziehung des Kindes. Entsteht darüber hinaus ein erzieherischer 

Bedarf, ist dieser der Jugendhilfe zuzuordnen.99 

 

Eine parallele Hilfegewährung von Jugend- und Sozialhilfeträger ist mög-

lich, wenn sowohl ein erzieherischer als auch ein behinderungsspezi-

fischer Bedarf vorliegt und diese unterschiedliche (ungleichartige) Maß-

nahmen einfordern.100  Da Ziel des § 53 SGB XII die Eingliederung des 

behinderten Menschen ist und damit i.d.R. Leistungen an diesen und nicht 

an dritte Personen erbracht werden, sind erzieherische Leistungen, die 

nicht direkt am Kind erbracht werden (z.B. Sozialpädagogische Familien-

hilfe) sowie Leistungen, bei denen es nicht um die Verbesserung von 

Teilhabe durch Eingliederungshilfen geht, dem SGB VIII zuzuordnen.101  

 

Weitere Zuständigkeitsprobleme bestehen beispielsweise bei den Hilfen 

für junge seelisch behinderte Volljährige (§ 41 SGB VIII) sowie bei Hilfen 

für behinderte Eltern von nicht behinderten Kindern. Auf diese kann jedoch 

aus Platzgründen nicht näher eingegangen werden.102 

 

5.3 Herausforderungen in der praktischen Umsetzung 

In der Praxis gestaltet sich die (scheinbar) klar gesetzlich geregelte Zuord-

nung des Hilfebedürftigen und der zu erbringenden Leistung zum Jugend- 

oder Sozialhilfeträger teilweise sehr schwierig. Für die Anwendung der 

Vorrang-/ Nachrangregelung (§ 10 Abs. 4 SGB VIII) ist eine differenzierte 

Ermittlung des Bedarfs und der konkret erforderlichen Maßnahmen not-

wendig. 103  Die „technische Herangehensweise“ zur Feststellung der 

Behinderung erfolgt in der Jugend-/ Sozialhilfe nach unterschiedlichen ge-

setzlichen Vorgaben (§ 35a SGB VIII/ § 53 SGB XII). Gesundheitsstörun-

                                            
99 Vgl. Orientierungshilfe SGB XII/SGB VIII, 2011, S. 2 (Anlage 5). 
100 Vgl. VG Gelsenkirchen,22.02.07,AZ 19 K 4403/04,JAmt 2007,491; Schwengers, S.145. 
101 Vgl. Orientierungshilfe SGB XII/ SGB VIII, 2011, S. 3 (Anlage 5); Harnach in 
Kommentar J/H/S/M, § 35a Rn 9; Mrozynski, SGB VIII, § 10 Rn 20. 
102 Für Erläuterungen siehe Vondung in LPK-SGB VIII, § 10 Rn 72 ff; Orientierungshilfe 
Schnittstellen EinglH, 2009, S.32, 35 (Anlage 3); Wiesner, SGB VIII, § 10 Rn 38 d. 
103 Vgl. Schwengers, S.146.  
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gen, Einschränkung der Teilhabefähigkeit und Bedarfslage stellen sich oft-

mals komplex dar, so dass Jugendhilfeträger und Sozialhilfeträger den 

Sachverhalt unterschiedlich würdigen.104  

 

Das Bundesverwaltungsgericht gibt mit seinen Abgrenzungskriterien 105 

einen Lösungsansatz vor, der in der Praxis jedoch nicht streitfrei anzu-

wenden ist 106 und sich nicht (vollständig) durchsetzen konnte. Dies zeigen 

u. a. die zahlreichen Rechtstreite vor Gericht, in denen häufig noch immer 

um den Schwerpunkt der Behinderung gestritten wird.107  

 

Seit Jahren befassen sich verschiedene Arbeitsgruppen mit der Ausle-

gung und Anwendung von Recht und Rechtsprechung und haben nütz-

liche Orientierungshilfen zu den Schnittstellen SGB VIII/ SGB XII erar-

beitet. 108  Doch auch hier stehen Begriffe wie Vor-/ Nachrang, konkur-

rierende/ kongruente Leistungen und erzieherischer Bedarf im Mittelpunkt 

der Diskussion. Nicht immer werden so Lebenslage und Bedarf von 

Kindern und Jugendlichen ausreichend erfasst.109  

 

Laut Urteil des Bundesverwaltungsgerichts110 ist die Frage des Vorrangs 

für den Betroffenen nur von geringer Bedeutung: Nachrangige Ansprüche 

bleiben bestehen und müssen erfüllt werden, wenn sich der vorrangig ver-

pflichtete Träger weigert, die Leistung zu erbringen. Somit wäre die Nach-

rangregelung erst für die Frage der Kostenerstattung (§§ 102 ff SGB XII) 

relevant.111 Die Praxis zeigt jedoch, dass öfters Entscheidungen über die 

Hilfegewährung nicht nach fachlichen, sondern finanziellen Gesichtspunk-

ten getroffen werden. Viele Träger versagen Leistungen, indem sie auf an-
                                            
104 Vgl. Dillmann/Dannat, ZfF 02/2009, S.27.  
105 Vgl. BVerwG, 23.09.1999, AZ 5 C 26.98, juris. 
106 Vgl. Orientierungshilfe Schnittstellen EinglH, 2009, S.35 (Anlage 3). 
107 Vgl. Banafsche, ZKJ 04/2011, S.118; Meysen, JAmt Sonderheft 2010, S.21; 
VG Saarlouis, 02.05.07, AZ 10 K 52/05, JAmt 09/2007, 435; VG Gelsenkirchen, 27.02.07, 
AZ 19 K 4403/04, JAmt 10/2007, 491. 
108 So z.B. Orientierungshilfe SGB VIII/ SGB XII, 2011, Anlage 5. 
109 Vgl. Interview mit Frau Orzschig, Anlage 6. 
110 BVerwG, 23.09.1999, AZ 5 C 26.98, juris; BVerwG, 22.05.2008, AZ 5 B 203/07, juris; 
OVG Nds., 17.05.2010, AZ 4 LB 22/09, JAmt 2010, 385. 
111 Vgl. Mrozynski, SGB VIII, § 10 Rn 29; Münder, ZfJ 04/2001, S.121 ff. 
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dere Träger verweisen.112 So wird die Verantwortlichkeit für die Leistungs-

gewährung vielfach hin und her geschoben (sog. „Verschiebebahn-

höfe“).113 Die Gefahr besteht, dass auch nachrangige Träger sich nicht 

rühren, um hinterher keine schwierigen Kostenerstattungsverfahren be-

treiben zu müssen.114 Zeitraubende Zuständigkeitskonflikte werden so auf 

dem Rücken der Leistungsberechtigten ausgetragen. Doch nur schnelle 

Hilfe ist in vielen Fällen gute Hilfe.115  Deshalb sollten in der Praxis die 

zum Schutz des Bürgers geschaffenen Instrumente der vorläufigen Leis-

tungserbringung (§ 43 SGB I), der Kooperation (§§ 10 ff SGB IX) und ra-

schen Zuständigkeitsklärung (§ 14 SGB IX) auch tatsächlich angewendet 

werden. 116  Liegt im Einzelfall eine Doppelzuständigkeit von Jugend-/ 

Sozialhilfeträger vor, kann durch eine gemeinsame Hilfe-/ Gesamt-

planung117 ein unabgestimmtes Gewähren von Hilfen vermieden werden. 

Oberstes Ziel sollte es sein, eine bestmögliche Kooperation zu erreichen. 

Vereinbarungen auf örtlicher Ebene können helfen, die Rechtslage orga-

nisationsintern zu entlasten. Auf überörtlicher Ebene bleiben die Schnitt-

stellen jedoch bestehen, so dass hier letztendlich nur eindeutige, verbind-

liche Regelungen der Politik helfen können. 

 

6. Derzeitige Umsetzung in der Praxis am Beispiel des Landkreises 

Freudenstadt 

Bis die Politik eine Lösung gefunden hat, wie Eingliederungshilfe für be-

hinderte Kinder zukünftig möglichst reibungslos gewährt werden kann, ist 

die Praxis herausgefordert, die Situation an der Schnittstelle bestmöglich 

zu bewältigen. Wie die Rechtslage in der Praxis umgesetzt werden kann, 

soll am Beispiel des Landkreises Freudenstadt dargestellt werden.118  

                                            
112 Vgl. Vondung in LPK-SGB VIII, § 10 Rn 1, 76; Happe/Saurbier in Kommentar J/H/S/M, 
§ 10 Rn 55. 
113 Vgl. Dillmann/Dannat, ZfF 02/2009, S.25. 
114 Vgl. Münder, ZfJ 04/2001, S.125.  
115 Vgl. Dillmann/Dannat, ZfF 02/2009, S.32. 
116 Vgl. Dillmann/Dannat, ZfF 02/2009, S.25, 32.  
117 Vgl. Orientierungshilfe, SGB VIII/ SGB XII, 2011, Anlage 1 (Anlage 5). 
118 Während des 3-monatigen Praktikums auf dem Jugend- und Sozialamt im Rahmen 
der Ausbildung hat die Verfasserin einen Einblick in die bisherige Zusammenarbeit, die 
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6.1 Analyse und Ausblick 

Der Landkreis Freudenstadt (FDS) liegt im nördlichen Schwarzwald, 

gehört zum Regierungsbezirk Karlsruhe und ist, gemessen an seiner 

Einwohnerzahl (ca.120.000), einer der kleinsten Landkreise in Baden-

Württemberg. Zum Stichtag 01.01.2010 lebten im Landkreis Freudenstadt 

22.667 junge Menschen unter 18 Jahren.119 In Freudenstadt ist die Inter-

disziplinäre Frühförderstelle beim Jugendamt angesiedelt, da sie traditio-

nell sehr eng mit der Familienberatungsstelle und dem Sozialen Dienst 

des Jugendamtes zusammenarbeitet. 

 

6.1.1 Bisherige Zusammenarbeit zwischen Jugend- und Sozialamt 

Bis zur Verwaltungsreform im Jahr 2005 war der Landeswohlfahrtverband 

Baden (LWB) als überörtlicher Sozialhilfeträger auch im Landkreis FDS für 

die Gewährung von Eingliederungshilfe zuständig. Nur für die Integration 

im Regelkindergarten und den teilstationären Besuch von Sonderschule/-

kindergarten waren die örtlichen Träger zuständig. Damals wurden alle 

Fälle der Integration im Regelkindergarten unabhängig von der Art der Be-

hinderung vom Sozialamt bearbeitet. Begründet wurde dies damit, dass 

Eltern und Kindergarten(träger) nicht durch unterschiedliche Zuständig-

keiten verwirrt werden sollen und im Vorschulalter eine Diagnose der 

Behinderungsart nur schwer bzw. mit Vorbehalt möglich ist. Handelte es 

sich um eine seelische Behinderung, wurden die Integrationsleistungen zu 

Lasten des Jugendamtes gebucht. Dieses wurde informiert, um einen 

möglichen Bedarf außerhalb des Kindergartens abzuklären.  

 

Im Jahr 2002 verabschiedete der LWB die sog. „Konzeption II“: Jungen 

körperlich/ geistig und mehrfach behinderten Menschen sollte durch Ver-

meidung von stationären Maßnahmen mehr Selbstbestimmung und Teil-

habe an der Gesellschaft ermöglicht werden. Kinder und Jugendliche 

sollten u. a. verstärkt in Pflegefamilien untergebracht werden. Zu diesem 

                                                                                                                        
Fallbearbeitung und den Umgang mit der Abgrenzungsproblematik beim Landratsamt 
Freudenstadt bekommen. 
119 Vgl. Jahresbericht 2010 Jugendamt Freudenstadt, S.7 (Anlage 7). 
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Zeitpunkt gab es im Landkreis FDS drei Kinder mit geistiger/ körperlicher 

Behinderung in einer Pflegefamilie, die vom Jugendamt betreut wurden. In 

allen drei Fällen bestand in der Herkunftsfamilie auch ein erzieherischer 

Bedarf nach SGB VIII. Aufgrund der Konzeption II wechselten diese drei 

Fälle in die Zuständigkeit des Sozialamts. 

 

Zum 01.01.2005 wurden im Rahmen der Verwaltungsreform die Landes-

wohlfahrtsverbände Baden und Württemberg aufgelöst. Die Aufgabe der 

Eingliederungshilfe wurde auf die örtlichen Träger, also die Stadt-/ Land-

kreise übertragen. Beim Sozialamt FDS wurde ein eigener Sozialer Dienst 

eingerichtet. Zuvor wurden alle Hilfeempfänger (auch die erwachsenen) 

vom Sozialen Dienst des Jugendamts persönlich betreut. Eine in diesem 

Zusammenhang seitens des Jugendamtes angestrebte Umsetzung der 

„großen Lösung“ im Landkreis FDS wurde nicht realisiert. Im Frühjahr 

2007 wurde vom KVJS eine Orientierungshilfe zur Abgrenzung der Ein-

gliederungshilfen nach SGB XII/ SGB VIII120 herausgegeben. Im Landkreis 

FDS wurden die dort genannten Empfehlungen komplett umgesetzt. Zu-

sätzlich wurden behinderte Pflegekinder zum Stichtag 01.01.2008 vom Ju-

gendamt an das Sozialamt abgegeben, es sei denn die Behinderung war 

unerheblich für die Unterbringung des Kindes. Zur Absprache, wie z. B. 

bei der Suche nach Pflegestellen vorgegangen werden sollte, wurde ein 

Arbeitskreis aus Pflegekinderdienst und Sozialem Dienst des Sozialamts 

eingerichtet. Schließlich wurde zum 15.02.2009 zwischen Jugend- und 

Sozialamt eine Vergütungs-/ Leistungsvereinbarung über die Betreuung 

von körperlich/ geistig bzw. mehrfach behinderten Kindern und 

Jugendlichen in Pflegefamilien geschlossen.121 

 

Ende 2007 wurde bezüglich der Integration im Regelkindergarten verein-

bart, dass neu auftretende Fälle seelisch behinderter Kinder zukünftig vom 

Jugendamt und nicht mehr vom Sozialamt bearbeitet werden. Damit wollte 

                                            
120 Orientierungshilfe zur Abgrenzung der Hilfen nach §§ 53 ff SGB XII gegenüber den 
Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfe gem. §§ 27, 35a, 41 SGB VIII, 01.04.2007. 
121 Näheres hierzu siehe 6.2.2. 
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das Jugendamt sicherstellen, dass bei der Hilfegewährung die gesamte 

Lebenssituation des Kindes miteinbezogen wird.  

 

Zwischen Jugend- und Sozialamt finden in regelmäßigen Abständen Ko-

operationssitzungen über die Gewährung von Eingliederungshilfe nach 

SGB XII und SGB VIII statt. Miteinander werden z. B. anhand der neuen 

Orientierungshilfe 122  unterschiedliche Fallkonstellationen und aktuelle 

Fälle besprochen, Aufgaben abgegrenzt und Wege der verbesserten Zu-

sammenarbeit gesucht. Bei Bedarf werden im Einzelfall gemeinsame 

Hilfeplangespräche durchgeführt.  

 

6.1.2 Statistik zur Eingliederungshilfe im Landkreis Freudenstadt 

Durch nachfolgende statistische Angaben soll aufgezeigt werden, wie sich 

im Landkreis FDS die Fallzahlen der Eingliederungshilfe für behinderte 

Kinder und Jugendliche zwischen Jugend- und Sozialamt aufteilen. 123 

Gleichzeitig wird deutlich, dass es sich bei der Eingliederungshilfe für be-

hinderte Menschen um einen Aufgabenbereich mit erheblichem finan-

ziellem Gewicht handelt, der schon allein aus diesem Grund möglichst 

optimal gesteuert werden sollte. 

 

In den letzten fünf Jahren sind die Fallzahlen in der Eingliederungshilfe 

nach SGB XII im Landkreis FDS von 626 (2006) auf 722 (2010) gestiegen. 

Die Gesamtausgaben haben sich dabei von 11,3 Mio. € (2005) auf 14,5 

Mio. € (2010) erhöht. Im Jahr 2010 wurde mit 50 Fällen der Integration im 

Regelkindergarten (Kosten der Maßnahmen: 255.977 €) der Höchststand 

der vergangenen Jahre erreicht. Die Inanspruchnahme der Integration in 

der Regelschule für körperlich/ geistig oder mehrfach behinderte Kinder 

blieb dagegen hinter der erwarteten starken Zunahme zurück (11 Fälle mit 

Kosten in Höhe von 123.453 €). Die Zahl der Kinder und Jugendlichen, die 

einen Sonderschulkindergarten oder eine Sonderschule in privater Träger-

                                            
122 Orientierungshilfe SGB XII/ SGB VIII, 2011 (Anlage 5). 
123 Vgl. Jahresbericht 2010 Jugendamt Freudenstadt (Anlage 7) sowie Leistungsbilanz 
2010 Sozialamt Freudenstadt (Anlage 8). 
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schaft besuchten, lag 2010 bei 78.124 Im Jahr 2010 hat sich die Anzahl der 

durch das Sozialamt in Gastfamilien untergebrachten Kinder und Jugend-

lichen gegenüber dem Vorjahr um ein Kind auf zwei Kinder erhöht. 15 

geistig/ körperlich behinderte und acht seelisch behinderte volljährige 

Menschen erhielten 2010 Hilfe in Form von Begleitetem Wohnen von Er-

wachsenen in anderen Familien (BWF). Dies zeigt, dass für behinderte 

junge Menschen im Kreis FDS die Chancen gut stehen, dass bei Voll-

jährigkeit die Betreuung in einer Gastfamilie fortgesetzt wird und nicht 

unbedingt eine Heimunterbringung folgen muss. 

 

Im Jahr 2010 wurde 13 jungen Menschen Eingliederungshilfe nach 

§ 35a SGB VIII in Form von stationärer Unterbringung gewährt: In elf 

Fällen war aufgrund der seelischen Behinderung eine Heimunterbringung 

nötig, in zwei Fällen die Betreuung in einer Pflegefamilie.125 Eingliede-

rungshilfe nach § 35a SGB VIII in ambulanter Form wurde in zwölf Fällen 

als therapeutische Hilfe gewährt, in 14 Fällen als Schulbegleitung. Die 

Frühförderstelle betreute im Jahr 2010 215 Familien und deren 

entwicklungsauffällige und behinderte Kinder. 

 

6.1.3 Chancen und Optionen unter den aktuellen Rahmenbe-

dingungen 

Da in Baden-Württemberg die örtlichen Sozialhilfeträger für die Gewähr-

ung von Eingliederungshilfe nach SGB XII zuständig sind, ist auch der 

Landkreis FDS (als örtlicher Sozial- und Jugendhilfeträger) in der vorteil-

haften Situation, dass es innerhalb des Landkreises kein Zuständigkeits-

gerangel wegen Finanzierungsfragen (mehr) gibt. Kreisinterne Ab-

sprachen sind aufgrund der räumlichen Nähe leicht möglich, z. B. bei der 

Hilfe für junge Volljährige. Die Vergütungs- und Leistungsvereinbarung 

                                            
124 Nur bei Sonderschul-/Sonderschulkindergarten-Angeboten in privater Trägerschaft 
wird seitens des Sozialamts abgerechnet. Daher sind auch nur diese Fallzahlen bekannt.  
125 Im Vergleich dazu wurden in 87 Fällen Hilfe zur Erziehung nach §§ 27 ff SGB VIII in 
Form von Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII) und in 80 Fällen in Form von Heimerziehung 
(§ 34 SGB VIII) gewährt. 
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über Familienpflege für körperlich/ geistig behinderte Kinder126  und die 

zwischen Jugend- und Sozialamt regelmäßig stattfindenden Kooperations-

sitzungen zeigen, dass man in Freudenstadt den Weg der Kooperation 

sucht und geht. Dieser ist aufwendig und braucht die Bereitschaft der 

Mitarbeiter zur Zusammenarbeit sowie eine gute Koordination. Doch er 

lohnt sich, da so das Potenzial aller Beteiligten ausgeschöpft wird.127  

 

Der Austausch zwischen den in der Eingliederungshilfe tätigen Sachbear-

beitern/ Sozialarbeitern könnte im Landkreis FDS noch verstärkt werden. 

Als möglicher Anlass kann hier z. B. die Vorstellung der neuen Orientie-

rungshilfe128 genommen werden. Um eine Linie zu verfolgen, ist es nötig, 

sich über die gemeinsamen Ziele der Hilfegewährung auszutauschen. 

Außerdem sollten die Mitarbeiter der verschiedenen Ämter einander 

mitteilen, welche Erwartungen an eine gute Zusammenarbeit bestehen. 

Um dem betroffenen Bürger mit Fragen im „Zuständigkeitsbahn-

hof“ behilflich sein zu können, muss der einzelne Sachbearbeiter über die 

andere Seite und deren Verfahrensweise Bescheid wissen. So kann dem 

betroffenen Bürger trotz gesetzlich getrennter Zuständigkeit Einheit ver-

mittelt werden. 

   

Bisher bestehen Kooperationsvereinbarungen überwiegend auf örtlicher 

Ebene. Probleme bereiten die nicht geregelten Schnittstellen zu anderen 

Landkreisen, z. B. wenn der Fall eines körperlich und/ oder geistig behin-

derten Pflegekindes vom Jugendamt Freudenstadt an ein Sozialamt eines 

anderen Landkreises mit der Bitte um Kostenerstattung abgegeben wird, 

denn jede Organisation kann über die interne Umsetzung der Schnittstelle 

SGB VIII/ SGB XII frei entscheiden. Daher ist es sinnvoll, wenn kreisüber-

greifend Vereinbarungen geschlossen werden, die Regelungen enthalten, 

wie z. B. in Fällen nach § 54 Abs.3 SGB XII oder bei Hilfe für junge Voll-

jährige verfahren wird. Die Orientierungshilfen des KVJS bieten einen sol-

                                            
126 Siehe Kapitel 6.2.2. 
127 Vgl. Wiesner, ZfJ 07-08/1996, S.280. 
128 Orientierungshilfe SGB XII/ SGB VIII, 2011 (Anlage 5). 
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chen überörtlichen Lösungsansatz. Da sie jedoch für die Mitglieder nicht 

verbindlich sind und auch keine konkreten Kooperationsvereinbarungen 

enthalten, bringen sie nicht in allen Fällen den gewünschten Erfolg.  

 

Zurzeit wird auf höchster politischer Ebene viel über die Zukunft der Ein-

gliederungshilfe für behinderte Kinder und Jugendliche diskutiert.129 Den 

Trägern der Jugend- und Sozialhilfe bietet sich hier die Chance, sich aktiv 

an der Diskussion zu beteiligen, um die eigenen Erfahrungen bei der 

Suche nach Lösungen einfließen zu lassen. 

 

6.2 Vorgehensweise am Beispiel der Vollzeitpflege in Familien für 

körperlich und/ oder geistig behinderte Kinder 

Wird die Fremdunterbringung eines Kindes notwendig, ist die Familien-

pflege aufgrund des familiären Charakters, der festen Bezugspersonen 

und der hohen Betreuungsintensität häufig die am besten geeignete Hilfe-

form für Kinder. Sie bietet insbesondere behinderten Säuglingen, Klein- 

und Schulkindern sowie Kindern mit begrenzter Lebenserwartung gute 

Chancen im Hinblick auf Entwicklung und Teilhabe.130 Die Jugendhilfe be-

sitzt ausreichend Erfahrung mit der Unterbringung von Kindern in Pflege-

familien. Doch für körperlich und/ oder geistig behinderte Kinder ist nicht 

sie, sondern die Sozialhilfe zuständig. So hingen behinderte Kinder in 

Pflegefamilien in der Praxis lange Zeit „zwischen den Stühlen“. Durch die 

Einführung des § 54 Abs. 3 SGB XII hat sich ihre Situation verbessert. Mit 

Hilfe eines Fallbeispiels zur Familienpflege für körperlich und/ oder geistig 

behinderte Kinder soll aufgezeigt werden, wie der Landkreis FDS hier eine 

individuelle Lösung der Kooperation gefunden hat.  

 

6.2.1 Die Betreuung in Pflegefamilien nach § 54 Abs. 3 SGB XII 

Im Gegensatz zum SGB VIII enthielt das SGB XII zunächst keine eindeu-

tige Regelung über Familienpflege für Kinder. Die Unterbringung behin-

derter Kinder in Pflegefamilien war (nur) über den offenen Leistungskata-
                                            
129 Siehe Kapitel 7. 
130 Vgl. Schönecker/ Eschelbach, JAmt 01/2010, S.1. 
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log des § 54 Abs. 1 SGB XII i.V.m. § 55 Abs.2 Nr.6 SGB IX möglich. 131 

Körperlich/ geistig behinderten Kindern wurde öfters der Zugang zu 

Pflegefamilien verwehrt, so dass sie schließlich im Heim untergebracht 

wurden, da unklar war, ob Hilfe nach dem SGB VIII oder SGB XII zu ge-

währen ist. Denn bei behinderten Kindern ist neben dem Eingliederungs-

hilfebedarf immer auch ein erzieherischer Bedarf gegeben.132 Weiter wei-

gerten sich kommunale und überörtliche Sozialhilfeträger, die Familien-

pflege in ihren Leistungskatalog aufzunehmen, da dies einerseits zu 

einem Wechsel der Zuständigkeit und Kostenträgerschaft führen konnte133 

und andererseits bei ihnen nicht die fachliche Kompetenz zur Betreuung 

der Pflegefamilien vorhanden war.134  Um diesen Zustand zu beenden, 

wurde zum 05.08.2009 die Regelung des § 54 Abs.3 SGB XII über die Be-

treuung von körperlich und/ oder geistig behinderten jungen Menschen in 

einer Pflegefamilie in das SGB XII aufgenommen und so die Familien-

pflege ausdrücklich zu einer Leistung der sozialhilferechtlichen Eingliede-

rungshilfe erklärt.135 Dadurch hat sich auch die Aussicht der Jugendhilfe-

träger verbessert, für bestehende und zukünftige Familienpflegeverhält-

nisse bei Leistungskonkurrenz die vorrangige Leistungsverpflichtung der 

Sozialhilfeträger in Form von Fallübernahmen und Kostenerstattung er-

folgreicher als bisher einzufordern.  

 

Die Betreuung in Pflegefamilien nach § 54 Abs.3 SGB XII stellt anders als 

die Vollzeitpflege nach SGB VIII eine ambulante Leistung dar.136 Voraus-

setzung137 ist, dass es sich um ein wesentlich behindertes Kind oder Ju-

gendlichen unter 18 Jahren handelt, bei dem durch die Betreuung in der 

                                            
131 Vgl. Schönecker/ Eschelbach, JAmt 01/2010, S.1. 
132 Vgl. DIJuF, JAmt 05/2006, S.239. 
133 Dies ist der Fall, wenn der überörtliche Träger für stationäre Hilfen zuständig ist und 
der kommunale Träger für ambulante Hilfen, dazu zählt auch die Betreuung in 
Pflegefamilien.  
134 Vgl. Hüppe, http://www.agsp.de/html/d373.html [01.07.2011]; Zottmann-Neumeister, 
http://www.moses-online.de/artikel/sonderpaedagogische-pflegestellen-kinder-
chronischen-erkrankungen-oder-behinderungen [13.02.2011]. 
135 Vgl. BT-Drucks.16/13417,S.6,http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/16/134/1613417.pdf 
[30.06.2011]. 
136 Vgl. BVerwG, 02.03.2006, AZ 5 C 15.05, juris. 
137 Neben den Voraussetzungen des § 53 SGB XII, siehe 3.1. 
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Pflegefamilie der Aufenthalt in einer vollstationären Einrichtung vermieden 

oder beendet werden kann. Die Eignung der Pflegeperson wird durch die 

notwendige Pflegeerlaubnis nach §§ 44 SGB VIII nachgewiesen. Die 

Betreuung in einer Pflegefamilie deckt auch den erzieherischen Bedarf 

des Kindes oder Jugendlichen ab. Leistungen zum Lebensunterhalt wer-

den bis zur Höhe der tatsächlichen (angemessenen) Kosten im Einzelfall 

gewährt (§ 27a Abs.4 S.3 SGB XII). Der Sozialhilfeträger sollte sich dabei 

an den Leistungen zum Unterhalt für junge Menschen in Vollzeitpflege 

nach dem SGB VIII und den dazu ergangenen Empfehlungen orientieren.  

 

Die Unterbringung eines schwer behinderten Kindes in einer Pflegefamilie 

ist im Jahr um ca. 30.000 € günstiger als in einer stationären Einrich-

tung.138 Dennoch wird sie nicht oft gewährt, in der Regel gibt es in einem 

durchschnittlichen Landkreis (200.000 Einwohner) nur eine Hand voll be-

troffener behinderter Kinder und Jugendliche, für die Familienpflege über-

haupt in Frage kommt. Dabei ist der Sachverhalt jedes Einzelfalls hoch-

komplex, für die Sozialhilfeträger oftmals herausfordernd. Häufig kann 

Familienpflege auch deshalb nicht gewährt werden, da aufgrund des 

hohen behinderungsspezifischen Betreuungsbedarfs und der notwendigen 

medizinischen Behandlungsmaßnahmen die beste Förderung nur in 

spezialisierten Einrichtungen möglich ist.139  

 

Da gerade diese jungen Menschen mit besonders harten Schicksalsschlä-

gen zu ihrem Recht kommen müssen, sollten die Sozialhilfeträger keine 

Mühe scheuen, ihnen ein Aufwachsen im familiären Umfeld zu 

ermöglichen, sofern die Umstände im Einzelfall dies zulassen. 

 

 

 

                                            
138 Vgl. Zottmann-Neumeister, http://www.moses-online.de/artikel/idee-erfolg-10-jahre-
zentraler-fachdienst-chronisch-kranke-behinderte-kinder [01.07.2011]. 
139 Vgl. Rundschreiben Nr.245/2008 des Landkreistag BW (Anlage 12). 
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6.2.2 Vergütungs- und Leistungsvereinbarung über Vollzeitpflege in 

Familien für körperlich und/ oder geistig behinderte Kinder 

Im Vergleich zu den Jugendhilfeträgern besitzen Sozialhilfeträger keine ei-

genen Strukturen eines funktionierenden Pflegekinderwesens.140 Das Ge-

setz gibt jedoch die Möglichkeit vor, dass Gewinnung und Begleitung von 

Pflegefamilien durch andere Leistungsträger bzw. freie Dienste und Ein-

richtungen wahr genommen werden, während der Sozialhilfeträger für die 

Leistung verantwortlich bleibt (§§ 17 Abs.1 SGB IX, 75 Abs. 2 SGB XII).141  

 

Von einer solchen Kooperationsmöglichkeit wurde im Landkreis FDS Ge-

brauch gemacht: Im Februar 2009 wurde zwischen dem Sozial- und Ju 

gendamt eine „Vergütungs- und Leistungsvereinbarung über die Vollzeit-

pflege in Familien für körperlich, geistig und/ oder mehrfach behinderte 

Kinder im Rahmen der Eingliederungshilfe gem. §§ 53 ff SGB XII“142 ge-

schlossen. Da Familienpflege für körperlich/ geistig und mehrfach behin-

derte Kinder zu dieser Zeit noch nicht gesetzlich geregelt war, wurde in 

der zugehörigen Produktbeschreibung Inhalt, Zielgruppe und Ziele der 

Hilfe einvernehmlich festgelegt. Zuständiger Entscheidungs- und Kosten-

träger ist das Sozialamt. Doch Werbung, Vermittlung und Qualifizierung 

von Pflegeeltern, Einleitung der Hilfe, Betreuung der Pflegefamilie und Mit-

wirkung bei der Hilfeplanung (u. a. Erstellung eines Sozialberichts) werden 

von den vorhandenen Fachkräften des Jugendamts übernommen. Das 

Sozialamt gewährt je Einzelfall monatliche Fallpauschalen an das Jugend-

amt, die tätigkeitsbezogen kalkuliert wurden.143 Bei den Pauschalen wird 

differenziert zwischen dem Unterbringungsjahr und den Folgejahren, da 

im ersten Jahr die Gewinnung der Pflegefamilie und eine intensive 

Eingewöhnungsbegleitung notwendig sind.  

 

 

                                            
140 Vgl. Schönecker/ Eschelbach, JAmt 01/2010, S.6 ff. 
141 Vgl. Küfner, JAmt 01/2007, S.13. 
142 Vgl. siehe Anlage 13: Vergütungs- und Leistungsvereinbarung Landkreis FDS. 
143 Vgl. Anlage 2 der Vereinbarung. 
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6.2.3 Fallbeispiel 

Im folgenden Fallbeispiel zur Familienpflege nach § 54 Abs.3 SGB XII soll 

die Anwendung der Vergütungs- und Leistungsvereinbarung des Land-

kreises FDS praktisch dargestellt werden. Zuvor werden die in Kapitel 5.2 

erläuterten Abgrenzungsmethoden zur Zuständigkeit im Überschneidungs-

bereich Eingliederungshilfe/ Hilfe zur Erziehung angewandt und aufgezeigt, 

welche Folgen das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 02.03.2006 

(AZ 5 C 15/05) auf die Kostenerstattung hat. 

 

6.2.3.1 Sachverhalt 

Nur wenige Monate nach der Geburt stellt die Mutter M (mit gewöhnlichem 

Aufenthalt im Landkreis FDS) für ihr Kind K beim Jugendamt FDS Antrag 

auf Hilfe zur Erziehung. Die Vaterschaft konnte nicht geklärt werden. Die 

junge Mutter ist allein erziehend und mit der Betreuung und Versorgung 

des Kindes völlig überfordert. Gesundheitliche Einschränkungen des Kin-

des werden vermutet, können aber nicht nachgewiesen werden. Als örtlich 

zuständiger Träger gewährt das Jugendamt FDS (§ 86 Abs.1 S.2 SGB VIII, 

da die Vaterschaft nicht geklärt werden konnte) Hilfe zur Erziehung in 

Form von Vollzeitpflege nach §§ 27, 33 SGB VIII und bringt das Kind in ei-

ner Pflegefamilie im Kreis FDS unter. Drei Jahre später wird in einem 

Sozialpädiatrischen Zentrum festgestellt, dass das Kind wesentlich kör-

perlich und geistig behindert ist und ein auffälliges Interaktionsverhalten 

zeigt. Daraufhin stellt das Jugendamt FDS beim Sozialamt Antrag auf 

Weitergewährung der Hilfe im Rahmen der §§ 53 ff SGB XII, der mit der 

Begründung abgelehnt wird, dass bei der Unterbringung kein behinde-

rungsbedingter Bedarf gedeckt wird, sondern nur das erzieherische Defizit. 

Die Mutter hat sich seit der Fremdunterbringung von K nicht mehr ge-

meldet. 

 

Je älter das Kind K wird, desto mehr treten die Behinderungen in den 

Vordergrund, so dass K in Pflegestufe 2 eingestuft wird. Die Mutter ist 

zwischenzeitlich unbekannt verzogen. Als ihr gewöhnlicher Aufenthaltsort 
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im Landkreis L festgestellt wird, bittet das Jugendamt FDS den Land-

kreis L um Anerkennung der Kostenerstattungspflicht (§ 89a SGB VIII). 

Das Jugendamt L erkennt die örtliche Zuständigkeit an, sieht jedoch die 

sachliche Zuständigkeit als nicht gegeben an, da die Sozialhilfe aufgrund 

§ 10 Abs. 4 S.2 SGB VIII vorrangig für die Hilfe zuständig sei. Zuerst seien 

daher die vorrangigen Ansprüche gegenüber dem zuständigen Sozialhilfe-

träger geltend zu machen. Erst danach könne über den Kostener-

stattungsantrag entschieden werden. Das Jugendamt FDS bittet das 

Sozialamt FDS um Fallübernahme zum 01.05.2011.  

 

6.2.3.2 Entscheidung über die Zuständigkeit 

Sachliche Zuständigkeit 

Es ist zu prüfen, ob die Regelung des § 10 Abs. 4 S.2 SGB VIII Anwen-

dung findet. Voraussetzung hierfür ist, dass (1.) sowohl ein Anspruch auf 

Hilfe nach dem SGB VIII als auch auf Eingliederungshilfe nach dem 

SGB XII gegeben ist und (2.) beide Leistungen gleich, gleichartig, kon-

gruent, einander überschneidend oder deckungsgleich sind.  

Das Kind K hat Anspruch auf Hilfe zur Erziehung gem. §§ 27 ff SGB VIII, 

da ein Erziehungsdefizit vorliegt (die Betreuung, Versorgung und Pflege ist 

durch die Mutter nicht gewährleistet) und die Hilfe - in Form von Vollzeit-

pflege nach § 33 SGB VIII - notwendig und geeignet ist, das Erziehungs-

defizit zu beheben. K hat einen Anspruch auf Eingliederungshilfe nach 

§§ 53 ff SGB, da K im Sinne von § 2 Abs.1 SGB IX wesentlich körperlich 

und geistig behindert ist, dadurch in seiner Teilhabefähigkeit einge-

schränkt ist und die Aussicht besteht, dass die Aufgabe der Eingliede-

rungshilfe erfüllt werden kann. Für K ist die Betreuung in einer Pflege-

familie (§ 54 Abs.3 SGB XII) die geeignete Hilfe. Diese umfasst auch die 

alltägliche Erziehung sowie Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt. 

Da sich die Leistungen decken, besteht eine Leistungskonkurrenz und 

§ 10 Abs.4 S.2 SGB VIII findet Anwendung: Der Sozialhilfeträger (in 

Baden-Württemberg der örtliche Träger, siehe 3.2) ist vorrangig für die 

Gewährung der Hilfe zuständig.  
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Örtliche Zuständigkeit 

Die örtliche Zuständigkeit richtet sich nach §§ 107 i.V.m. 98 Abs.2 SGB XII. 

Demnach ist der Träger der Sozialhilfe zuständig, in dessen Bereich der 

Leistungsberechtigte K seinen gewöhnlichen Aufenthalt vor Aufnahme in 

die Pflegefamilie hatte, also das Sozialamt FDS. 

 

6.2.3.3 Kostenerstattungsansprüche 

Dem Jugendamt FDS steht wegen seiner nachrangigen Leistungsver-

pflichtung ab Vorliegen der Voraussetzungen gegenüber dem Sozialamt 

FDS ein Anspruch auf Kostenerstattung nach § 104 SGB X zu. Da die 

sozialhilferechtliche Eingliederungshilfe im Gegensatz zur Jugendhilfe 

nicht die Kosten des Lebensunterhalts umfasst (sondern diese bei Vor-

liegen der Voraussetzungen gesondert gewährt), können laut Urteil des 

Bundesverwaltungsgerichts144 rückwirkend nur die Kosten der Erziehung 

vom Sozialhilfeträger geltend gemacht werden. 145  Für die Kosten des 

Lebensunterhalts hat das Jugendamt FDS gemäß § 89a SGB VIII ab Vor-

liegen der Voraussetzungen einen Erstattungsanspruch gegenüber dem 

Jugendamt L.  

 

6.2.3.4 Verfahren unter Anwendung der Vereinbarung  

Nach Klärung der Zuständigkeit sagt das Sozialamt FDS die Fallüber-

nahme zu. Im Hilfeplangespräch unter Beteiligung des Sozialen Dienstes 

des Sozialamts und des Pflegekinderdienstes (PKD) des Jugendamts wird 

der Pflegefamilie erläutert, dass die vom Jugendamt gewährte Hilfe nach 

SGB VIII endet und nun die Vollzeitpflege im Rahmen der Eingliederungs-

hilfe gem. §§ 53, 54 Abs.3 SGB XII vom Sozialamt gewährt wird. Die fach-

liche Betreuung des Pflegeverhältnisses erfolgt im Auftrag des Sozialamts 

weiterhin durch den PKD des Jugendamtes, so dass hier kein Wechsel 

der Bezugspersonen stattfindet. Als Grundlage für die Hilfeplanung des 

Sozialamts erstellt der PKD einen schriftlichen Sozialbericht, der i. d. R. 

                                            
144 Vgl. BVerwG, 02.03.2006, AZ 5 C 15.05, juris. 
145 Ausführliche Erläuterungen hierzu Schönecker/ Eschelbach, JAmt 01/2010, S.1 ff. 
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halbjährlich fortgeschrieben wird. Die weiteren Hilfeplangespräche werden 

vom Sozialamt als verantwortlichem Träger anberaumt, der PKD nimmt 

daran teil.  

 

Zum 30.04.2011 wird die Zahlung des Pflegegelds nach SGB VIII einge-

stellt und zum 01.05.2011 durch das Sozialamt neu bewilligt. Die Berech-

nung des Pflegegelds erfolgt künftig analog der Regelungen zu den Leis-

tungen im Rahmen von Vollzeitpflege gem. § 33 SGB VIII (entsprechend 

der Empfehlungen des KVJS zum Unterhalt von Kindern und Jugend-

lichen in Vollzeitpflege gem. SGB VIII), so dass die Zahlungen in bis-

heriger Höhe beibehalten werden. Auch Beihilfen und Zuschüsse werden 

wie in der Jugendhilfe gewährt. Daher ist eine Zusammenarbeit zwischen 

Wirtschaftlicher Jugendhilfe (WJH) und dem zuständigen Eingliederungs-

hilfesachbearbeiter nötig. Die monatlichen Zahlungen umfassen demnach 

die Kosten für den Sachaufwand, der Erziehung und einen Erziehungs-

mehrbedarf, der bei entwicklungsbeeinträchtigten Kindern gewährt wird. 

Zum 31.12.2011 rechnet die WJH mit dem Sozialamt die Leistungen des 

PKD für das Kind K ab. Der in der Kalkulation für das erste Jahr vorge-

sehene erhöhte Betrag wird bei K nicht angewandt, da K schon vor Fall-

übernahme in derselben Pflegefamilie gelebt hat und dadurch kein erhöh-

ter Betreuungsaufwand bzw. eine Vermittlung der Pflegefamilie notwendig 

waren. Damit ergibt sich für das Jahr 2011 folgende Fallpauschale:  

��������	 	 
�����		 ��������	����	 	 ������	

������	�	����������	 �	
���	�	 ������	�	 	 ��������	�	

	

Das Jugendamt verbucht die Gutschrift im Haushalt unter der Kostenstelle 

„Vollzeitpflege im Rahmen der Eingliederungshilfe gem. § 53 SGB XII /  

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen“. 

 

7. Perspektiven – die Zukunft der Eingliederungshilfe 

Die 86. Arbeits- und Sozialministerkonferenz stellt im November 2009 fest,  

„dass trotz gesetzlicher Abgrenzungsregeln (insb. § 10 SGB VIII) diver-

gierende Auffassungen der Sozialhilfe und der Kinder- und Jugendhilfe die 
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Leistungsgewährung für behinderte Kinder und Jugendliche erheblich 

beeinträchtigen und die Hilfen nicht immer zielgenau, bedarfsgerecht oder 

sogar verzögert erbracht werden. Diese Schnittstellenproblematik muss 

gelöst werden.“146  

Doch schon lange wird über die Frage der Zuständigkeit in der Eingliede-

rungshilfe für behinderte Kinder und Jugendliche diskutiert. Seit Mitte der 

1970er Jahre wird von Vertretern der Kinder- und Jugendpsychiatrie sowie 

Vertretern der Kinder- und Jugendhilfe gefordert, die Zuständigkeit für alle 

Kinder und Jugendlichen mit und ohne Behinderung unter dem Dach der 

Kinder- und Jugendhilfe („große Lösung“) zusammenzuführen.147 Dieser 

Forderung wollte man bei der Einführung des Kinder- und Jugendhilfege-

setzes im Jahr 1990 nachkommen. Bis dahin war die Sozialhilfe im Rah-

men der Eingliederungshilfe für alle Menschen mit Behinderung 

unabhängig von Alter und Behinderungsart zuständig. Ziel der Neurege-

lung im Sinne der „großen Lösung“ war es, dass alle Kinder und Jugend-

lichen vom umfassenden Erziehungs- und Förderanspruch des SGB VIII 

profitieren können. Aufgrund des Widerstandes seitens Elterngrup-

pierungen, Trägervertretern und kommunalen Spitzenverbänden gegen 

die „große Lösung“ entschied sich der Gesetzgeber 1990 dafür, nur Kinder 

und Jugendliche mit (drohender) seelischer Behinderung ins SGB VIII auf-

zunehmen, um dem einleuchtenden Argument der (beinahe) unmöglichen  

Unterscheidung von „nur pädagogisch relevanten“ Verhaltensauffällig-

keiten und psychiatrischen Störungen Rechnung zu tragen.148 Da diese 

Lösung im Vergleich zu der ursprünglich geforderten einheitlichen Zu-

ständigkeit für alle behinderten Kinder nur ein Kompromiss darstellt, wird 

sie als „kleine Lösung“ bezeichnet.149  Diese kann jedoch aufgrund der 

bestehenden Abgrenzungsschwierigkeiten sowie aufgrund des Inklusions-

gedanken der UN-Behindertenrechtskonvention nur eine Zwischenlösung 

sein. 

                                            
146 Vgl. Ergebnisprotokoll 86. ASMK 2009 – Top 5.3, S.11 (Anlage 14). 
147 Vgl. Fegert u.a., JAmt 04/2008, S.178. 
148 Vgl. Fegert, JAmt 07-08/2010, S.267 ff. 
149 Vgl. Schwengers, S. 43 f, 342. 
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7.1 Die getrennte Zuständigkeit im Licht der UN-Behindertenrechts-

konvention  

Am 26.03.2009 ist die UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) in 

Deutschland offiziell in Kraft getreten.150 Als einfaches Bundesgesetz ist 

sie nun bei der Auslegung des nationalen Behindertenrechts hinzu zu 

ziehen. Im Mittelpunkt der UN-BRK steht der Inklusionsgedanke, d. h. die 

volle und wirksame gesellschaftliche Teilhabe und Einbeziehung behinder-

ter Menschen in die unterschiedlichsten Lebensbereiche (Art. 3 UN-BRK), 

die Behinderung als Teil der menschlichen Vielfalt und Bereicherung für 

die Gesellschaft. Im Hinblick auf Kinder und Jugendliche fordert die UN-

BRK die Vertragsstaaten dazu auf, die erforderlichen Maßnahmen zu 

treffen, dass behinderte Kinder auf gleicher Basis wie andere Kinder alle 

Menschenrechte und Grundfreiheiten genießen können (Art. 7 Abs.1) und 

behinderungsgerechte und altersgemäße Hilfe erhalten (Art. 7 Abs.3). Das 

Wohl des Kindes ist bei allen Entscheidungen, die Kinder betreffen, als 

Maßstab zu Grunde zu legen (Art. 7 Abs.2). Die UN-BRK erteilt eine Ab-

sage an Sondersysteme für Menschen mit Behinderungen.151 Daher for-

dert in Deutschland der Inklusionsgedanke dazu heraus, die Organisation 

der Jugendhilfe/ Behindertenhilfe neu zu überdenken. 152  Auch unter-

scheidet die UN-BRK an keiner Stelle zwischen körperlicher, geistiger 

oder seelischer Behinderung, sondern schließt alle jungen behinderten 

Menschen ein. Daraus lässt sich schließen, dass eine unterschiedliche 

Behandlung aufgrund der Behinderungsart nicht gewollt ist.153 Wie die auf-

gezeigten Abgrenzungsprobleme zeigen, fördert das derzeitige System 

getrennter Zuständigkeiten nicht uneingeschränkt das Wohl behinderter 

Kinder. Stattdessen würde es dem Kindeswohl entsprechen, primär als 

Mensch mit erzieherischem Bedarf wahr genommen zu werden. Einer 

                                            
150 Gesetz vom 21.12.2008 zum Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte 
von Menschen mit Behinderung, das am 13.12.2006 in New York verabschiedet wurde. 
151 Vgl. Wiesner, SGB VIII, vor § 35a Rn 11c. 
152 Vgl. Fegert, JAmt 07-08/2010, S.269 ff. 
153 Vgl. Banafsche, ZKJ 04/2011, S.116 ff. 
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konsequenten Umsetzung der UN-BRK auf nationaler Umsetzung steht 

daher die aktuelle gesetzliche Trennung entgegen.154 

 

7. 2 Mögliche Modelle 

Eine Reform der aktuellen Rechtslage wird von vielen Stimmen der Politik 

und Fachwelt gefordert - nur über die Richtung ist man sich noch nicht 

einig. Gemeinsames Ziel der vorgeschlagenen Lösungen ist es, die 

Schnittstellenproblematik zu verringern, damit Hilfen zukünftig schnell(er), 

effektiv(er) und niedrigschwellig(er) gewährt werden. 155  Zur Diskussion 

stehen folgende Lösungsoptionen: 

- Alleinzuständigkeit der Kinder- und Jugendhilfe für alle Kinder und 

Jugendlichen mit und ohne Behinderung (sog. „große Lösung“) 

- Alleinzuständigkeit der Sozialhilfe für alle Kinder und Jugendliche mit 

Behinderung 

- Schaffung eines eigenständigen Behindertenrechts 

- Punktuelle Bereinigung einzelner Schnittstellen unter Beibehaltung der 

„Kleinen Lösung“ 

Nachfolgend werden die Lösungsoptionen dargestellt und hinsichtlich den 

damit verbundenen Vor- und Nachteilen sowie offenen Fragen 

bewertet.156 

 

7.2.1 Alleinzuständigkeit der Kinder- und Jugendhilfe  

Die Umsetzung der „großen Lösung“ im SGB VIII ist grundsätzlich in zwei 

Formen vorstellbar: In der ersten Variante würde der Unterabschnitt Ein-

gliederungshilfe (§ 35a SGB VIII) auf alle behinderten Kinder und Jugend-

lichen ausgedehnt werden. Daneben würde der Unterabschnitt Hilfe zur 

Erziehung (§§ 27 ff SGB VIII) weiterhin bestehen. Die Abgrenzung 

zwischen diesen beiden Hilfen wäre eine interne Aufgabe der Jugendhilfe.  

Die zweite Variante sieht die Schaffung eines neuen Leistungstatbestands 

vor, in dem die Erziehungshilfen und Eingliederungshilfe vereint und durch 

                                            
154 Vgl. Fegert, JAmt 07-08/2010, S.269 ff; Banafsche, ZKJ 04/2011, S.116 ff. 
155 Vgl. Schwengers, S.339. 
156 Vgl. Diskussionspapier Deutscher Verein, S.4. 



 

 

44 

einen neuen, gemeinsamen Rechtsanspruch ersetzt werden, um ein in-

klusives Gesamtkonzept der Kinder- und Jugendhilfe zu verwirklichen.157 

 

Durch die „große Lösung“ könnten viele der problematischen Schnitt-

stellen zwischen Jugend- und Sozialhilfe beseitigt werden, was Personal-

ressourcen freisetzen und ein effektiveres Verwaltungshandeln ermög-

lichen würde. Die in manchen Fällen (z. B. bei autistischen Kinder) 

äußerst schwierige Zuordnung zu einer Behinderungsart sowie Zuständig-

keitsstreitereien bei Mehrfachbehinderungen wären nicht mehr nötig, da 

unabhängig von der Art der Behinderung immer das Jugendamt zuständig 

wäre. Vor allem aber verliert die Frage, ob bei einer Hilfeleistung ein er-

zieherischer oder behinderungsspezifischer Bedarf gedeckt wird, an Be-

deutung, da sie nur jugendhilfeintern gelöst werden müsste bzw. bei der 

2.Variante (s. o.) ganz entfiele.158  Den Wechselwirkungen zwischen er-

zieherischem und behinderungsspezifischem Bedarf könnte besser be-

gegnet werden, da das gesamte familiäre Umfeld mit eventuell vorhan-

denen Hemmfaktoren miteinbezogen würde und Hilfe zur Erziehung und 

Eingliederungshilfe bei Bedarf nahtlos ineinander greifen könnten.159  

 

Als Folge der Zusammenführung unter dem Dach des SGB VIII wären 

bürgerfreundliche Leistungen „aus einer Hand“ möglich. In Fällen einer 

Doppelzuständigkeit (bei Mehrfachbehinderungen oder parallelem An-

spruch auf Eingliederungshilfe nach SGB XII und Hilfe zur Erziehung) 

hätten Eltern nur noch einen Ansprechpartner und nicht wie bisher zwei. 

Hilfen könnten schnell, bedarfsgerecht und ortsnah erbracht werden, da 

dann auch in den Bundesländern, wo heute noch der überörtliche Sozial-

hilfeträger für die Gewährung von Eingliederungshilfe zuständig ist, der 

örtliche Jugendhilfeträger zuständig sein würde. Auch Dienste und Einrich-

tungsträger hätten bei Leistungen für behinderte Kinder und Jugendliche 

                                            
157 Vgl. Diskussionspapier Deutscher Verein, S. 5 ff; Fegert, JAmt 07-08/2010, S.271. 
158 Vgl. Diskussionspapier Deutscher Verein, S. 6 ff. 
159 Vgl.Fegert, JAmt 07-08/2010, S.271. 
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nur den örtlichen Jugendhilfeträger als Partner, mit dem sie zusammenar-

beiten, Verträge aushandeln, …  

 

Schließlich aber setzt die „große Lösung“ den Inklusionsgedanken in die 

Praxis um. Nicht länger steht die Eigenschaft „Behinderung“ im Vorder-

grund, sondern die Lebenslage „Kindheit/ Jugend“ mit ihren altersspezi-

fischen Bedürfnissen.160 Die fachlichen Kompetenzen des Jugendamts in 

Beratung und Unterstützung von jungen Menschen und ihren Eltern, die 

Steuerungs- und Planungsverantwortung der öffentlichen Jugendhilfe 

(§§ 79, 80 SGB VIII) sowie die Instrumente der partizipativen Hilfeplan-

ung/ -gestaltung würden nun allen Kindern und Jugendlichen zu Gute 

kommen.161 Integrative Angebote wären leichter möglich, da Planung und 

Finanzierung aus einer Hand erfolgten.162 

 

Bei einer Entscheidung für die „große Lösung“ wäre die Schnittstelle zur 

Sozialhilfe im Bereich der Eingliederungshilfe jedoch nicht vollständig be-

seitigt, da für erwachsene behinderte Menschen weiterhin die Sozialhilfe 

zuständig wäre. Zu welchem Zeitpunkt der Übergang in die Sozialhilfe 

stattfindet, müsste noch geklärt werden, diskutiert werden Schuleintritt, 

Volljährigkeit oder ein späterer Zeitpunkt.163 In der Sozialhilfe käme es zu 

einem Steuerungsdefizit, da auf eine frühzeitige Förderung nach den 

Zielen der Sozialhilfe kein Einfluss mehr genommen werden könnte. Es 

besteht die Gefahr, dass bei Fallabgabe an das Sozialamt aufgrund der 

unterschiedlichen Kostenheranziehung bzw. bei der Leistungsgewährung 

Brüche entstehen.164  Durch die Zuordnung körperlich/ geistig behinderter 

junger Menschen in die Jugendhilfe würde deren Leistungsspektrum 

wesentlich erweitert und behinderungsspezifisches Fachwissen, z. B. bei 

                                            
160 Vgl. BT-Drs. 16/12860, S.14, http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/16/128/1612860.pdf 
[30.06.2011]. 
161 Vgl. Meysen, JAmt Sonderheft 2010, S.24.   
162 Vgl. Diskussionspapier Deutscher Verein, S.6. 
163 Vgl. Diskussionspapier Deutscher Verein, S.8. 
164 Vgl. Diskussionspapier Deutscher Verein, S.7. 
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der Gewährung von Körperersatzstücken gefordert,165 das bei den Sozial-

hilfeträgern bereits vorhanden und erprobt ist, bei den Jugendhilfeträgern 

jedoch erst erworben werden müsste. 166  Die Umsetzung der „großen 

Lösung“ wäre generell in struktureller, finanzieller und personeller Hinsicht 

mit großem Aufwand und nicht zu unterschätzenden Herausforderungen 

vor allem für die Kommunen verbunden.167 Diese befürchten, dass die 

Aufgabenübertragung ohne gerechten finanziellen Ausgleich erfolgt 

könnte.168 

 

Sollte es zur „großen Lösung“ kommen, müssten die unterschiedlich gere-

gelte Kostenbeteiligung (im SGB VIII einkommensorientiert nach pauscha-

lierten Kostenbeiträgen, im SGB XII bei vielen Leistungen für behinderte 

Menschen ausgeschlossen bzw. auf die Kosten des Lebensunterhalts 

begrenzt169) sowie die unterschiedlichen Anspruchsvoraussetzungen (im 

Hinblick auf das „Wesentlichkeitskriterium“) vereinheitlicht werden. 170 

Weiter wäre die Ausgestaltung der Bedarfsfeststellung und der Leistungs-

tatbestände (in Anlehnung an § 54 SGB XII) zu klären. Es wäre miteinzu-

beziehen, welche Folgen der Zuständigkeitswechsel für Leistungser-

bringer und den Bestand von Einrichtungen hätte. Die Behindertenver-

bände fordern u. a., dass es durch die Zusammenführung der Eingliede-

rungshilfe im SGB VIII zu keiner Leistungseinschränkung und Ausweitung 

der Kostenheranziehung kommen dürfe. Die finanzielle, organisatorische 

und fachliche Ausstattung der Jugendämter müsse den neuen Aufgaben 

gewachsen sein, so dass die Aufgabe der Eingliederungshilfe nicht unter 

den vielen anderen Aufgaben des Jugendamts verloren gehe.171 

 

 

                                            
165 Vgl. BT-Drs.11/5948 S.53 zitiert nach Vondung in LPK-SGB VIII, § 10 Rn 63 sowie 
Schwengers, S.144. 
166 Vgl. Schwengers, S.350; Fegert, JAmt 07-08/2010, S.274. 
167 Darauf wird unter Punkt 7.4 näher eingegangen. 
168 Vgl. Fegert, JAmt 07-08/2010, S.271. 
169 Siehe Kapitel 3.5 und 4.5. 
170 Vgl. Diskussionspapier Deutscher Verein, S.7. 
171 Vgl. Keupp, Vortrag DJHT Stuttgart 09.06.2011, S.7 (Anlage 16). 
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7.2.2 Alleinzuständigkeit der Sozialhilfe  

Diese Lösung sieht vor, durch die Streichung des § 35a SGB VIII die Auf-

gabe der Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugend-

liche in die Sozialhilfe zurückzuführen, so dass diese wieder für alle behin-

derungsspezifischen Leistungen unabhängig vom Alter des behinderten 

Menschen zuständig wäre. Die Deckung eines erzieherischen Bedarfs 

bliebe weiterhin die Aufgabe der Jugendhilfe. 172  In den vergangenen 

zwanzig Jahren wurden immer wieder Stimmen laut, die eine solche Ab-

schaffung des § 35a SGB VIII und Alleinzuständigkeit der Sozialhilfe for-

derten.173 So z. B. auch ein Gesetzentwurf des Bundesrats im Jahr 2004 

zur Entlastung der Kommunen im sozialen Bereich (KEG).174 Der Bundes-

tag lehnte den Gesetzentwurf im Juni 2005 zwar ab, doch ist die Allein-

zuständigkeit der Sozialhilfe in den aktuellen Diskussionen ein ernst zu 

nehmender Gegenvorschlag zur „großen Lösung“.  

 

Auch mit einer Alleinzuständigkeit der Sozialhilfe könnten Abgrenzungs- 

und Zuständigkeitsprobleme in nicht eindeutig zuzuordnenden Fällen oder 

bei mehrfach behinderten Kindern und Jugendlichen beseitigt werden, da 

nun eine Unterscheidung nach der Art der Behinderung nicht mehr 

relevant wäre. Auch wenn die Schnittstelle zum erzieherischen Bedarf 

nicht ausgeräumt würde, so würde doch ein Zuständigkeitswechsel bei 

Erreichen der Volljährigkeit entfallen. Dies ist als vorteilhaft zu sehen, da 

ein behinderungsspezifischer Bedarf unabhängig vom Erreichen einer 

Altersgrenze weiter besteht. Ein frühzeitiges gegenseitiges Kennenlernen 

zwischen dem Betroffenen und dem zuständigen Amt wäre möglich. Je 

früher diese Vertrauensbasis geschaffen wird, desto mehr kann im 

Hilfeprozess erreicht werden.175  

 

                                            
172 Vgl. Diskussionspapier Deutscher Verein, S.9. 
173 Vgl. Greß/Rixen/Wasem, VSSR 01/2009, S.43. 
174 Vgl. BT-Drucks. 15/4532, S.1,13, http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/15/045/ 
1504532.pdf [28.05.2011]. 
175 Vgl. Interwiew mit Hr.Bornhauser (Anlage 17). 
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Für alle Menschen mit Behinderung könnte Eingliederungshilfe aus einer 

Hand erbracht werden: Eine mögliche doppelte Antragstellung bei Jugend-

und Sozialhilfeträger würde entfallen, Entscheidungsprozesse würden 

konzentriert und für den Hilfeempfänger transparenter und ein effektiveres, 

vereinfachtes Verwaltungshandeln wäre möglich.176  

 

Des Weiteren wird zu Gunsten einer Alleinzuständigkeit der Sozialhilfe an-

geführt, dass § 35a einen Systembruch im SGB VIII darstelle. Das 

SGB VIII sehe sich selbst als Erziehungsgesetz und werte Entwicklung 

und Erziehung als multifaktorielle Bedingungen. Dem widerspreche die 

Rehabilitationsnorm des § 35a SGB VIII, der sogar dem Kind selbst einen 

Rechtsanspruch zuspricht und nicht wie sonst dem Personensorgebe-

rechtigten.177 Mit dieser Lösung würde eine Sonderzuständigkeit für see-

lisch behinderte junge Menschen beendet werden, was der Gleichbehand-

lung aller jungen Menschen mit Behinderung dient. Das große Erfahrungs-

potenzial der Sozialhilfeträger im Umgang mit behinderten Menschen 

sowie die funktionierende Vernetzung der Sozialhilfeträger mit 

Institutionen der Behindertenarbeit würde dann allen behinderten jungen 

Menschen zu Gute kommen.178  

 

Von großem Nachteil wäre bei einer Alleinzuständigkeit der Sozialhilfe, 

dass die schwierige Abgrenzung zwischen erzieherischem und behinde-

rungsbedingtem Bedarf nicht gelöst wäre. Durch die Rückverlagerung der 

Hilfen für seelisch behinderte junge Menschen könnten die Abgrenzungs-

probleme zwischen Jugendhilfe (erzieherischem Bedarf) und Sozialhilfe 

(seelische Störung) sogar zunehmen, die damals den Gesetzgeber zur 

Einführung des § 35a SGB VIII bewogen haben.179 Denn seelische Behin-

derungen können nur im Zusammenhang mit familiären und sozialen 

                                            
176 Vgl. BT-Drucks.15/4532, S.13, http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/15/045/ 
1504532.pdf [28.05.2011]; Diskussionspapier Deutscher Verein, S.9 ff. 
177 Vgl. BT-Drucks. 15/4532, S.14, http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/15/045/ 
1504532.pdf [28.05.2011]; Schwengers, S.347. 
178 Vgl. Greß/Rixen/Wasem,VSSR 1/2009,S.55;Diskussionspapier Deutscher Verein,S.10. 
179 Vgl. 13.Kinder-und Jugendbericht, BT-Drucks.16/12860,S.14, http://dipbt.bundestag. 
de/dip21/btd/16/128/1612860.pdf [30.06.2011]; Diskussionspapier Deutscher Verein,S.10. 
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Rahmenbedingungen gesehen werden.180 Bei dieser Zuordnungsregelung 

würde die Eigenschaft „Behinderung“ im Vordergrund stehen. Daher lässt 

sich diese Lösung nur schwer mit dem Inklusionsgedanken vereinbaren, 

der eine Trennung zwischen Kindern mit bzw. ohne Behinderung aufhe-

ben will und die Lebenslage Kindheit/ Jugend in den Vordergrund stellt.  

Kritisiert wird, dass mit dieser Lösung unausgesprochene Erwartungen an 

eine restriktivere Leistungsgewährung und Kosteneinsparungen verbun-

den sind, die sich jedoch nicht erfüllen dürften.181  

 

Sollte es zu einer Rückführung der Hilfen für seelisch behinderte junge 

Menschen in die Sozialhilfe kommen, wären zum Teil noch die selben o. g. 

offenen Fragen wie bei der „großen Lösung“ zu klären (Vereinheitlichung 

von Kostenbeteiligung und Rechtsanspruch, Folgen für Leistungserbringer 

und den Bestand von Einrichtungen sowie die Anwendung des 

Konnexitätsprinzips182). Weiter wäre die finanzielle und organisatorische 

Ausstattung der Eingliederungshilfe bezüglich des Aufgabenzuwachses zu 

überprüfen. Jedoch käme es hier zu keinen weitreichenden strukturellen 

Veränderungen wie es bei der „großen Lösung“ der Fall wäre.183  

 

7.2.3 Schaffung eines eigenständigen Behindertenrechts 

Von kommunaler Seite sowie von Länderseite aus wurde in der 

15. Legislaturperiode angeregt, ein eigenständiges Behindertenrecht zu 

schaffen, das vom Bund finanziert werden sollte. Dieses hätte den Vorteil, 

dass der komplette behinderungsbedingte Bedarf individuell und aus einer 

Hand gedeckt werde könnte. Dieser Option steht jedoch entgegen, dass 

hier ganz offensichtlich die Behinderung und nicht der spezifische Bedarf 

junger Menschen im Vordergrund steht. Aber auch angesichts der Lage 

der öffentlichen Haushalte hat dieser Vorschlag keine Realisierungs-

chance, so dass nicht weiter darauf eingegangen wird.184  

                                            
180 Vgl. Greß/Rixen/Wasem, VSSR 01/2009, S.54. 
181 Vgl. Greß/Rixen/Wasem, VSSR 01/2009, S.43 ff; Wiesner, SGB VIII, vor § 35a, Rn 10.  
182 Vgl. Kapitel 7.4. 
183 Vgl. Diskussionspapier Deutscher Verein, S.10. 
184 Vgl. Dillmann/Dannat, ZfF 02/2009, S.33; Wiesner, SGB VIII, vor § 35a Rn 11. 
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7.2.4 Punktuelle Bereinigung einzelner Schnittstellen unter Beibehal-

tung der „kleinen Lösung“ 

Als weitere  - eventuell auch nur kurzfristige - Lösungsoption bietet sich an, 

die aktuelle duale Zuständigkeit („kleine Lösung“) beizubehalten und 

„nur“ eine punktuelle Bereinigung einzelner Schnittstellen vorzunehmen. 

Hier können die Schnittstellen nicht gänzlich beseitigt werden, aber sie 

können bereinigt werden, so dass die durch sie entstehenden Probleme 

und deren Folgen bestmöglich abgemildert werden. Im Gegensatz zu den 

bereits dargestellten Optionen hat dieser Ansatz den Vorteil, dass die 

Lösungsvorschläge einfacher und schneller zu realisieren sind. Für die 

Betroffenen ist es manchmal von größerem Nutzen, wenn vorrangige 

Systeme gestärkt werden als neue Formen zu entwickeln.  

 

Bereits die bestehende Gesetzeslage bietet Möglichkeiten für eine gute 

leistungsträgerübergreifende Zusammenarbeit, die es zu fördern und zu 

verbessern gilt, da sie noch nicht intensiv umgesetzt wird.185 So gibt z. B. 

§ 10 SGB IX vor, dass wenn Leistungen mehrerer Rehabilitationsträger er-

forderlich sind, sich die beteiligten Träger miteinander abstimmen und die 

Leistungen so zusammenstellen, dass sie nahtlos ineinander greifen. 

Auch regelt das SGB IX bereits ein Verfahren zur raschen Klärung der Zu-

ständigkeit und Entscheidung über die Hilfegewährung (§ 14 SGB IX), das 

für alle Rehabilitationsträger gilt.186 Problematisch ist, dass § 14 SGB IX 

keine Anwendung findet, wenn sich zwei Behörden desselben Leistungs-

trägers um die Zuständigkeit streiten bzw. wenn es um die Abgrenzung 

zum erzieherischen Bedarf geht, da der Jugendhilfeträger bei ausschließ-

lich erzieherischen Hilfen kein Reha-Träger ist.187 Hier könnte aber eine 

gesetzliche Änderung Abhilfe schaffen. Weiter sieht das Gesetz vor, in 

den Stadt- und Landkreisen örtliche Servicestellen einzurichten, die als 

„Scharnierinstitution“ die Leistungsberechtigten bei der Durchsetzung ihrer 

Ansprüche ortsnah beraten und unterstützen sollen (§§ 22 ff SGB IX). 

                                            
185 Vgl. Diskussionspapier Deutscher Verein, S.11 f. 
186 Vgl. Vondung in LPK-SGB VIII, § 35a Rn 34 ff. 
187 Vgl. Schwengers, S.188 f. 
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Gerade Familien mit behinderten Kindern, die Leistungen unterschied-

licher Träger benötigen, könnten von diesen Stellen profitieren. In der 

Praxis werden sie jedoch bislang kaum in Anspruch genommen, da sie 

wenig bekannt sind.188  

 

Eine Verbesserung der aktuellen Lage ist auch durch die Weiterentwick-

lung der gesetzlichen Rahmenbedingungen möglich. So könnte gesetzlich 

verankert werden, dass die Hilfeplanung nach SGB VIII und SGB XII bei 

Kindern und Jugendlichen verzahnt werden muss, z. B. durch gemein-

same Hilfeplankonferenzen.189 Es wird auch vorgeschlagen, die Eingliede-

rungshilfe nach SGB XII und SGB VIII schon jetzt in kleinen Schritten zu 

harmonisieren, z. B. bei der Kostenbeteiligung und den Anspruchsvoraus-

setzungen. Damit würde dem Aspekt der Gleichbehandlung zumindest 

teilweise Rechnung getragen. 190  Denkbar wäre auch, eine sog. „Pool-

finanzierung“ einzuführen: Leistungen für behinderte Kinder und Jugend-

liche werden aus einem gemeinsamen Topf finanziert. Die Mittel werden 

von Jugend- und Sozialhilfeträger je nach vereinbarter Kostenbeteili-

gungsquote aufgebracht, bei Mehrfachbehinderungen z. B. hälftig von bei-

den Trägern. Allerdings wäre eine solche Kostenquote schwer zu ermitteln. 

Auch wird bei der ebenfalls mischfinanzierten Frühförderung deutlich, 

dass die Leistungsträger solche Finanzierungsmodelle scheuen.191 

 

In einzelnen Ländern bzw. Kreisen wurden unter den aktuellen gesetz-

lichen Rahmenbedingungen Regelungen gefunden, wie schon heute Leis-

tungen „aus einer Hand“ unabhängig von der Behinderungsart möglich 

sind. So erbringen im Land Berlin die Jugendämter als Träger der Jugend-

hilfe (nach SGB VIII) und als Ausführungsbehörde des Sozialhilfeträges 

(nach Landesrecht) Leistungen der Eingliederungshilfe für alle Kinder und 

Jugendlichen.192 Im Landkreis Oberhavel wurde die Bearbeitung der Ein-

                                            
188 Vgl. Schwengers, S.184; Fegert, JAmt 07-08/2010, S.270. 
189 Vgl. Diskussionspapier Deutscher Verein, S.12. 
190 Vgl. Schwengers, S. 341; Diskussionspapier Deutscher Verein, S.13. 
191 Vgl. Schwengers, S. 354 f. 
192 Vgl. § 53 des Berliner AG KJHG; Diskussionspapier Deutscher Verein, S.15. 
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gliederungshilfe nach § 35a SGB VIII vom Fachbereich Jugend in den 

Fachbereich Soziales übertragen. Die Hilfegewährung für seelisch behin-

derte Kinder und Jugendliche erfolgt weiterhin auf Grundlage des SGB VIII, 

es handelt sich hier also lediglich um eine innerbehördlich zusammenge-

fasste Organisation.193  

 

7.3 Die Haltung der Politik 

Im 13. Kinder- und Jugendbericht 194  fordert die Berichtskommission die 

konsequente Einnahme der Inklusionsperspektive für Kinder und Jugend-

liche mit Behinderung. Behinderte Kinder seien zuallererst Kinder, d. h. 

junge Menschen mit einem erzieherischen Bedarf. Bei der Frage der Or-

ganisation der Hilfe für behinderte Kinder ergebe es daher keinen Sinn, 

den behinderungsspezifischen vom erzieherischen Bedarf zu trennen.195  

Auch die Bundesregierung befürwortet in ihrer Stellungnahme zum 

13. Kinder- und Jugendbericht ausdrücklich den inklusiven Ansatz. Über 

die Art der Behinderung könne nicht länger eine Zuordnung zu den Leis-

tungssystemen erfolgen, da dies zu erheblichen Definitions- und Abgrenz-

ungsschwierigkeiten führe. Sie fordert, dass sich Leistungen für behin-

derte junge Menschen und künftige Zuständigkeiten primär an der Le-

benslage „Kindheit und Jugend“ orientieren, was mit einer Alleinzuständig-

keit der Sozialhilfe nicht vereinbar sei. Daher spricht sich die Bundesre-

gierung dafür aus, die Zusammenführung aller Kinder und Jugendlicher 

mit und ohne Behinderung im SGB VIII intensiv zu prüfen.196 

 

Das Bestreben nach einer Neuordnung der Zuständigkeiten für behinderte 

Kinder und Jugendliche findet auch Ausdruck in der befristeten Geltungs-

dauer des im August 2009 eingeführten § 54 Abs.3 SGB XII, der bereits 

                                            
193 Vgl. Diskussionspapier Deutscher Verein, S.16. 
194 13.Kinder- und Jugendbericht, Bericht über die Lebenssituation junger Menschen und 
die Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe in Deutschland, Bundesministerium für 
Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Juni 2009, BT-Drucks.16/12860. 
195 Vgl.13.Kinder-und Jugendbericht, BT-Drucks. 16/12860, S.33, 233, http://dipbt. 
bundestag.de/dip21/btd/16/128/1612860.pdf [30.06.2011].  
196 13.Kinder-und Jugendbericht, BT-Drucks. 16/12860, S.12 ff, http://dipbt.bundestag. 
de/dip21/btd/16/128/1612860.pdf [30.06.2011].  
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zum 31.12.2013 außer Kraft tritt. Mit dieser Befristung hat sich der Gesetz-

geber offiziell selbst verpflichtet, die Neuregelung innerhalb der jetzigen 

Legislaturperiode tatsächlich in Angriff zu nehmen.197 Dass die Regierung 

sich dieser Herausforderung stellen will, deutet der im Herbst 2009 von 

CDU, CSU und FDP vorgelegte Koalitionsvertrag an. Dort heißt es, man 

wolle frühe, schnelle und unbürokratische Hilfezugänge in der Kinder- und 

Jugendhilfe schaffen, insbesondere bei den Hilfen für junge Menschen mit 

Behinderungen durch den Abbau von Schnittstellenproblemen zwischen 

der Jugendhilfe und anderen Hilfssystemen.198  

 

Die Arbeits- und Sozialministerkonferenz (ASMK) befasst sich schon län-

gerer Zeit mit der Weiterentwicklung der Eingliederungshilfe für behin-

derte Menschen. So wurde 2008 eine Arbeitsgruppe eingerichtet, die sich 

mit der Schnittstellenproblematik und Neuordnung der Zuständigkeiten be-

fasste und deren Ergebnisse bei der 86. ASMK im November 2009 be-

sprochen wurden.199 Unter Kenntnisnahme des Zwischenberichts dieser 

Arbeitsgruppe200 erklärte die 86. ASMK, dass Hilfen für behinderte Kinder/ 

Jugendliche so weit wie möglich aus einer Hand erbracht werden sollen. 

Die ASMK sieht in der Zusammenführung der Eingliederungshilfe für be-

hinderte Kinder und Jugendliche unter dem Dach der Kinder- und Jugend-

hilfe einen denkbaren Ansatz. Daher solle diese Option weiter geprüft und 

die Konsequenzen dargestellt werden.201 Dazu wurde eine gemeinsame 

Arbeitsgruppe der JFMK und ASMK mit dem Bund, den kommunalen 

Spitzenverbänden und der BAGüS eingerichtet, die die „große Lös-

ung“ als vorrangiges Ziel weiterverfolgt, jedoch in die Prüfung auch die 

von den Kommunalen Spitzenverbänden und der BAGüS bevorzugte 

                                            
197 Vgl. BT-Drucks.16/13417, S.6, http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/16/134/1613417. 
pdf [30.06.2011]; Schönecker/ Eschelbach, JAmt 01/2010, S.8. 
198 Vgl. Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und FDP, S.71 (Anlage 18). 
199 Vgl. Fegert, JAmt 07-08/2010, S.271 ff. 
200 Zwischenbericht der UAG V der Bund-Länder-Arbeitsgruppe „Weiterentwicklung der 
Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen“ der ASMK, Inklusion von jungen 
Menschen mit Behinderungen, 2009. Vgl. Meysen, JAmt Sonderheft 2010, S.22. 
201 Vgl. Ergebnisprotokoll 86. ASMK 2009 – Top 5.3, S.11 f (Anlage 14). 
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Alleinzuständigkeit der Sozialhilfe miteinbeziehen wird. Im November 2011 

wird der ASMK ein qualifizierter Zwischenbericht vorgelegt.202  

 

Am 15.06.2011 wurde der Nationale Aktionsplan der Bundesregierung zur 

Umsetzung der UN-BRK verabschiedet. Dort heißt es zu diesem Thema: 

„Perspektivisch gilt es, die unterschiedliche Verantwortungsaufteilung zu 

überwinden und die Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche mit 

Behinderungen unter dem Dach des Sozialgesetzbuches VIII (Kinder- und 

Jugendhilfe) im Konsens zwischen Bund, Ländern und Gemeinden zu-

sammenzuführen (‚große Lösung SGB VIII’).“203 

 

Es zeigt sich, dass es zahlreiche Initiativen für die Neuordnung der Zu-

ständigkeiten im Bereich der Eingliederungshilfe gibt und darüber ein 

intensiver Austausch stattfindet. Aufgrund der Komplexität des Themas ist 

es jedoch schwierig abzusehen, wann die Prüfung beendet sein wird und 

eine Entscheidung der Politik fällt. 

 

7.4 Folgen für die Kommunen im Falle der „großen Lösung“ 

Vieles deutet im Moment darauf hin, dass sich die Politik für die „große 

Lösung“ entscheidet.  Es ist unumstritten, dass eine damit verbundene 

Neuordnung der Zuständigkeiten mit weitreichenden finanziellen, 

organisatorischen und personellen Konsequenzen verbunden wäre. 204 

Erst wenn diese sorgfältig geprüft und Lösungen gefunden wurden, kann 

eine Umsetzung erfolgen. Daher soll nun ansatzweise aufgezeigt werden, 

welche Folgen sich für die Kommunen als zuständige örtliche Jugendhilfe-

träger (Stadt- und Landkreise sowie kreisangehörige Gemeinden mit 

eigenem Jugendamt) bei einer Realisierung der „großen Lösung“ ergeben. 

 

                                            
202 Vgl. Ergebnisprotokoll 87. ASMK 2010 – Top 5.15, Zwischenbericht S.2 (Anlage 21). 
203 Vgl. Nationaler Aktionsplan der Bundesregierung zur Umsetzung der UN-
Behindertenrechtskonvention, S.11 (Anlage 1). 
204 Vgl. 13.Kinder-und Jugendbericht, BT-Drucks. 16/12860, S.15, 
http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/16/128/1612860.pdf [30.06.2011]; 
Ergebnisprotokoll 86. ASMK 2009 – Top 5.3 (Anlage 14). 
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7.4.1 Strukturelle Konsequenzen 

Die strukturelle Frage befasst sich mit der zukünftigen Organisation der 

Eingliederungshilfe als eine Aufgabe des Jugendamtes. Hier gibt es ver-

schiedene Möglichkeiten. Denkbar wäre einerseits, beim Jugendamt einen 

Sonderbereich „Eingliederungshilfe für behinderte Kinder und Jugend-

liche“ zu bilden, ähnlich wie den Bereich PKD. Die Mitarbeiter könnten 

sich auf die Bedürfnisse behinderter Kinder und Jugendlicher unter Sicht-

weise der Jugendhilfe spezialisieren. Möglich wäre aber auch, dass die 

Betreuung von den Bezirkssozialarbeitern/ Innen übernommen wird, die 

auch für alle Hilfen des SGB VIII an nicht behinderte Kinder und Jugend-

liche eines Bezirks zuständig sind. Dies würde dem Inklusionsgedanken 

auch organisatorisch Rechnung tragen, da nicht zwischen behinderten 

und gesunden Kindern und Jugendlichen unterschieden wird.205 Eine Zu-

ständigkeitsverlagerung vom (über-)örtlichen Träger der Sozialhilfe auf 

den örtlichen Träger der Jugendhilfe würde eine Ressourcenverlagerung 

mit sich bringen, da Personal und Mittel den Aufgaben folgen müssten.206   

 

7.4.2 Personelle Konsequenzen 

Durch den größeren Aufgabenbereich würde der Personalbedarf der Ju-

gendämter steigen. Das zusätzlich benötigte Personal ist bei den Sozial-

ämtern bereits vorhanden. Fraglich ist jedoch, ob dieses vom Sozialamt 

zum Jugendamt „verschoben“ werden kann und/ oder ob die bisherigen 

Mitarbeiter der Jugendämter qualifiziert werden müssten. 207  Gerade in 

Ländern, wo ein Zuständigkeitswechsel von der überörtlichen auf die ört-

liche Ebene erfolgt, ist bei einer Personalverschiebung zu prüfen, ob einer 

Personalverschiebung rechtliche Vorschriften entgegen stehen. Selbst in 

Ländern wie Baden-Württemberg, wo ein Wechsel des Personals lediglich 

innerhalb des Landratsamts erfolgen würde, ist offen, mit welchen Wider-

ständen und Reibungsverlusten durch die Mitarbeiter zu rechnen wäre. 

                                            
205 Vgl. Interview mit Frau Orzschig (Anlage 6). 
206 Vgl. Keupp, Vortrag DJHT Stuttgart 09.06.2011, S.7 (Anlage 16). 
207 Vgl. Diskussionspapier Deutscher Verein, S.8. 
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Schwer abzuschätzen ist auch, wie hoch die durch den Abbau von 

Schnittstellen erhofften Synergieeffekte sein werden.208  

 

Bei den Fachkräften des Jugendamtes entsteht ein Qualifizierungsbedarf, 

wenn diese künftig auch für die Hilfegewährung an körperlich und geistig 

behinderte Kinder und Jugendliche zuständig sind. Zwar konnten die Mit-

arbeiter der Jugendämter schon bei seelisch behinderten Kindern und Ju-

gendlichen Erfahrungen in der Eingliederungshilfe sammeln, doch erfor-

dern körperliche und geistige Behinderungen ein anderes Rehabilitations-

wissen. Strukturen der Eingliederungshilfe müssten kennengelernt, Kon-

takte zu Einrichtungen hergestellt, eine enge Zusammenarbeit zum ärzt-

lichen Bereich eingeübt, spezifische Kompetenzen im Umgang mit körper-

lich/ geistig behinderten Kindern und deren Familien erlernt und Fach-

wissen über Rehabilitationsleistungen angeeignet werden, damit eine gute 

Beratung gelingt und das Jugendamt seiner neuen Rolle gerecht werden 

kann. 209  Die Mitarbeiter müssen ihr Berufsverständnis möglicherweise 

verändern.210 Während sich die Kinder- und Jugendhilfe auf das familiäre 

Umfeld konzentriert, zielen die Leistungen der Eingliederungshilfe auf 

Selbstbestimmung, Eigenverantwortung und Teilhabe am Leben in der 

Gesellschaft ab. Eltern behinderter Kinder möchten nicht als erziehungsin-

kompetent abgestempelt werden, sondern wollen oft äußerst engagiert an 

Lösungsvorschlägen mitarbeiten. Diese Ressourcen sollten in der 

Hilfeplanung berücksichtigt werden. Zum Kundenstamm des Jugendamtes 

werden künftig auch vermehrt Familien aus anderen (höheren) Gesell-

schaftsschichten gehören, die einen kundenorientierten Beratungsstil und 

Berücksichtigung ihrer Interessen fordern. Die neue Aufgabe bietet die 

Chance, dass in der Bevölkerung die Hemmschwelle vor dem Jugendamt 

sinkt und das Jugendamt als Amt für alle Familien, Kinder und Jugend-

liche wahrgenommen wird.211 

                                            
208 Vgl. Diskussionspapier Deutscher Verein, S.8. 
209 Vgl. Fegert, JAmt 07-08/2010, S. 272 ff. 
210 Vgl. Keupp, Vortrag DJHT Stuttgart 09.06.2011, S.7 (Anlage 16). 
211 Vgl. Fegert, JAmt 07-08/2010, S. 272 ff. 
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7.4.3 Finanzwirtschaftliche Konsequenzen 

Durch die Zuständigkeitsverlagerung kommt es zu Kostenverschiebungen 

von der Sozialhilfe zur Kinder- und Jugendhilfe. Viele Kommunen be-

fürchten, dass durch die „große Lösung“ erhebliche Kosten in Milliarden-

höhe auf die lokale Ebene verlagert werden, ohne dafür entsprechende fi-

nanzielle und personelle Mittel als Ausgleich zu erhalten.212 Ohnehin ist 

damit zu rechnen, dass die Ausgaben für Leistungen nach § 35a SGB VIII 

weiter steigen, so dass die fiskalische Belastung zunimmt. Bisherige Erhe-

bungen zeigen, dass in der Zeit von 1997 - 2009 die öffentlichen Ausga-

ben für Leistungen nach § 35a SGB VIII um ca. 250 % gestiegen sind.213 

 

Da die Finanzströme in der Eingliederungshilfe sehr vielschichtig mitei-

nander verflochten sind, ist es schwierig abzuschätzen, welche Kosten auf 

die Kommunen tatsächlich zukommen werden. Dies hängt z .B. auch da-

von ab, wie im Fall der „großen Lösung“ die Kostenbeteiligung der Eltern 

geregelt wird und ob sich daraus Mehr- oder Mindereinnahmen ergeben. 

Derzeit vorhandenes Datenmaterial zu Leistungen und Ausgaben reichen 

für eine zuverlässige Folgekostenabschätzung noch nicht aus.214 Schät-

zungen zufolge beläuft sich das erforderliche Umverteilungsvolumen 

(Bruttoausgaben der Sozialhilfe für Leistungen an Kinder und Jugendliche 

mit Behinderungen) auf 1,857 Mrd. €. Davon entfallen 584 Mio. € auf die 

örtlichen Träger und 1.273 Mio. € auf die überörtlichen Träger. Die Per-

sonalausgaben belaufen sich auf 40 Mio. € pro Jahr.215  

 

Im Hinblick auf die Frage der Kostenverteilung ist zu prüfen, ob das Kon-

nexitätsprinzip anwendbar ist.216 Denn das Grundgesetz schreibt vor, dass 

den Kommunen per Bundesgesetz keine Aufgaben übertragen werden 

dürfen (Art. 84 Abs.1 S.7 GG) und zwischen Bund und Kommunen keine 

                                            
212 Vgl. Fegert, JAmt 07-08/2010, S.271. Dies wird jedoch nur in Ländern befürchtet, in 
denen bisher der überörtliche Träger zuständig war. 
213 Vgl. Wiesner, Burgstädter Fachtagung „Auftrag Inklusion“, Folie 7 (Anlage 19). 
214 Diskussionspapier Deutscher Verein, S.8. 
215 Vgl. Wiesner, Expertenworkshop Deutscher Verein, Folie 19 (Anlage 20). 
216 Vgl. Diskussionspapier Deutscher Verein, S.8. 
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finanzrechtliche Beziehung bestehen darf (Art. 104 a Abs.1 GG). So 

müsste sich eine bundesgesetzliche Neuregelung der Aufgabenüber-

tragung an die Länder richten. Diese könnten sie dann als Pflichtaufgaben 

an die Kommunen weiter geben, so dass die Konnexitätsregelungen der 

Länder Anwendung finden würden.    

 

8. Fazit 

In Deutschland gibt es eine Vielzahl von Unterstützungssystemen für jun-

ge Menschen mit Behinderungen. Diese leisten gute Arbeit, doch handelt 

es sich dabei um Leistungssysteme, die unterschiedlichen Hilfeansätzen 

und Handlungsweisen folgen und aus unterschiedlichen Töpfen finanziert 

werden, so auch die Kinder- und Jugendhilfe sowie die Sozialhilfe.217 Das 

„duale System“, also die Zuordnung zu Jugend-/ Sozialhilfe nach Art der 

Behinderung, ist für die jungen Menschen problematisch, die einen Hilfe-

bedarf haben, der sich nicht einzelnen Systemen zuordnen lässt: junge 

Menschen, die an einer Mehrfachbehinderung oder einer nicht eindeutig 

feststellbaren Behinderungsart leiden oder solche, bei denen neben einem 

behinderungsspezifischen Bedarf auch ein erzieherischer Bedarf vorliegt. 

Sie befinden sich an den Schnittstellen und sind auf die Kooperation der 

Leistungsträger angewiesen. Die hier bestehenden aufgezeigten Abgren-

zungs- und Zuordnungsprobleme sowie die daraus resultierende verzö-

gerte Leistungsgewährung machen deutlich, dass eine Lösung gefunden 

werden muss. Denn auch Rechtsprechung und Literatur gelingt es nicht, 

in die verwirrende Zuständigkeitslage hinreichend Klarheit zu bringen. 

 

In manchen Ländern und Landkreisen funktioniert die Zusammenarbeit 

schon jetzt gut, ohne dass es hierzu gesetzlicher Regelungen bräuchte. 

Doch es sollte für alle behinderten Kinder und Jugendliche gewährleistet 

werden, dass einer schnellen, kind- und bedarfsgerechten Hilfe nicht vor-

dergründige Zuständigkeits- und Finanzierungsfragen im Wege stehen.  

 

                                            
217 Vgl. Keupp, Vortrag DJHT Stuttgart 09.06.2011, S.5 (Anlage 16). 
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Wird Eingliederungshilfe zukünftig an alle behinderten Kinder und Jugend-

liche aus einer Hand gewährt werden? Die aktuellen Debatten zeigen, 

dass dies sicher kommen wird, entweder in Form der „großen Lö-

sung“ oder in Form der Alleinzuständigkeit der Sozialhilfe. Die Schaffung 

eines eigenständigen Behindertenleistungsrechts scheidet hauptsächlich 

aus finanziellen Gründen aus. Eine punktuelle Bereinigung einzelner 

Schnittstellen kann zwar kurzfristig für Erleichterung sorgen, aber eine 

langfristige Entscheidung nicht verhindern.  

 

Beim 14. Deutschen Kinder- und Jugendhilfetag in Stuttgart (Juni 2011) 

konnte ich selbst an einem Fachforum zum Thema „Kinder und Jugend-

liche mit Behinderung: Herausforderungen und Chancen bei einer Allein-

zuständigkeit der Kinder- und Jugendhilfe“ teilnehmen. Dort habe ich er-

lebt, dass die Politik sich ernsthaft um eine Lösung bemüht, doch es sehr 

schwierig ist, das Geflecht von finanziellen Leistungsströmen zu entwirren. 

Im Moment sind deutliche Präferenzen für die „große Lösung“ zu erken-

nen. Die schon seit langem bestehende Forderung nach einer Alleinzu-

ständigkeit der Jugendhilfe hat durch die UN-Behindertenrechtskonvention 

noch mehr an Überzeugungskraft gewonnen. Ob der Gesetzgeber sich für 

die „große Lösung“ entscheidet, wird jedoch von der Prüfung der finan-

ziellen, strukturellen und personellen Konsequenzen abhängen, die die 

„große Lösung“ mit sich bringt. Es wäre schade, wenn aus bloßer Angst 

vor Umwälzungsprozessen alle bisherigen Diskussionen und guten Argu-

mente im Sand verlaufen würden. Die Politik sollte die schon lange 

währende Frage der Neuordnung der Zuständigkeiten nicht länger hinaus 

zögern. Auch die Praxis wird ihr diese Entscheidung abverlangen, um zu 

wissen, ob sie in Kooperationen investieren soll oder ob eine baldige Neu-

regelung diese „überflüssig“ macht.  

 

Ich kann auf beiden Seiten die Argumente gut verstehen, die für die jewei-

lige Lösung sprechen. Bei einer Rückführung der seelischen Behinderung 

in die Sozialhilfe ist für mich ausschlaggebendes Argument, dass bei den 
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Sozialhilfeträgern bereits viel Erfahrung im Umgang mit behinderten Men-

schen, auch Kindern, besteht und so von klein auf eine bestmögliche, auf 

die Behinderung abgestimmte Förderung möglich ist. Für den Vorschlag 

der „großen Lösung“ spricht für mich hauptsächlich, dass Behinderung im 

Zusammenhang mit dem Umfeld, bei Kindern hauptsächlich die Familie, 

zu sehen ist und die Lebenslage „Kindheit und Jugend“ im Vordergrund 

steht. Ich denke, dass entsprechend dem Trend der Zeit die „große 

Lösung“ kommen wird. Dabei müssen aber Bedenken und Forderungen 

der Eltern, Trägerverbände und auch Kommunen ernst genommen und 

beseitigt werden, damit die „große Lösung“ von allen mitgetragen werden 

kann. Auch muss sie auf ein gutes finanzielles Fundament gestellt werden. 

Denn sonst wird sie daran scheitern, dass (wieder) Hilfen aus finanziellen 

Gründen verweigert werden. Inhaltlich darf der Aspekt der Behinderung 

nicht zu kurz kommen. Menschen mit Behinderung sind Menschen, die die 

gleichen Bedürfnisse wie alle anderen Menschen auch haben. Aber sie 

haben eben auch einen behinderungsbedingten Bedarf, der manchmal nur 

durch spezielle Hilfen gedeckt werden kann.  

 

Bis die Politik eine Entscheidung getroffen hat, ist an einer guten Ko-

operation zum Wohl der Betroffenen zu arbeiten. Ich stimme Ursula von 

der Leyen zu,218 dass auch bei der Schnittstelle Eingliederungshilfe für 

behinderte Kinder und Jugendliche Zusammenarbeit der Schlüssel ist, der 

die Tür für schnelle, bedarfsgerechte Hilfe zum Wohl der Betroffenen 

öffnen kann. 

 

 

 

 

 

 

                                            
218 Vgl. 13.Kinder-und Jugendbericht, BT-Drucks. 16/12860, Vorwort S.29, 
http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/16/128/1612860.pdf [30.06.2011] 
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Anlagen 

 

Anlage 1: Nationaler Aktionsplan der Bundesregierung zur 

Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention (auszugsweise) 

 

Quelle: Bundesministerium für Arbeit und Soziales: Nationaler Aktionsplan der 

Bundesregierung zur Umsetzung des Übereinkommens der Vereinten Nationen 

über die Rechte von Menschen mit Behinderungen, 15.06.2011–

http://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/2011_06_15_nap.pdf?__blob=p

ublicationFile [15.07.2011] 
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Anlage 2: Orientierungshilfe Behinderungsbegriff (auszugsweise) 

 
Quelle: Bundesarbeitsgemeinschaft der überörtlichen Träger der Sozialhilfe 

(BAGüS): Der Behinderungsbegriff nach SGB IX und SGB XII und die 

Umsetzung in der Sozialhilfe. Orientierungshilfe für die Feststellungen der Träger 

der Sozialhilfe zur Ermittlung der Leistungsvoraussetzungen nach dem SGB XII 

i.V.m. der Eingliederungshilfe-Verordnung, Münster, 24.11.2009 – 

http://www.lwl.org/spur-download/bag/orientierungshilfe_behinderungsbegriff 

endf_24112009.pdf  [30.08.2011]  
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Anlage 3: Orientierungshilfe zu den Schnittstellen der 

Eingliederungshilfe zu anderen Leistungen (auszugsweise) 

 
Quelle: Bundesarbeitsgemeinschaft der überörtlichen Träger der Sozialhilfe 

(BAGüS): Orientierungshilfe zu den Schnittstellen der Eingliederungshilfe nach 

dem SGB XII zu anderen Leistungen, Münster, 24.11.2009 –  

http://www.lwl.org/spur-download/bag/orientierungshilfe_schnittstellenpapier_ 

24112009.pdf [30.08.2011]  
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Anlage 4: Interview mit Dr. Meier, Gesundheitsamt Freudenstadt 

 

Dr. Christoph Meier 

Gesundheitsamt Freudenstadt 

Tel. 07441/920-4120 

 

Termin: 16.05.2011, 14.00 Uhr 

 

 

Herr Dr. Meier, Sie erstellen das Formblatt Hb/A, wenn Eltern einen Antrag 

auf Eingliederungshilfe für ihr Kind beim Sozialamt Freudenstadt stellen. 

Haben Sie beim Ausfüllen des Formblatts Hb/A im Hinterkopf, dass je nach 

Art der Behinderung unterschiedliche Zuständigkeiten entstehen?  

Dr. Meier: Es geht zunächst nur um sozialmedizinische Aspekte.  

 

Wie empfinden Sie die Zuordnung von festgestellten Gesundheitsstörun-

gen zu einer der drei Behinderungsarten (geistig/ körperlich/ seelisch)? 

Dr. Meier: Die Einteilung nach Behinderungsarten ist eine juristische Einteilung. 

Die medizinische Systematik ist damit nicht immer deckungsgleich. So ist z.B. in 

der ICD-10 unter Kapitel V (F) (=Psychische Erkrankungen) die „umschriebene 

Entwicklungsstörung des Sprechens und der Sprache“ aufgeführt. Das ist die 

medizinische Zuordnung. Die juristische Zuordnung zählt die Sprachbehinderung 

jedoch zu den körperlichen Behinderungen (§ 1 EinglHVO). Dies muss der Gut-

achter eben berücksichtigen. 

 

Wie hängen Sprachentwicklungsstörung und seelische Behinderung mit-

einander zusammen? Warum diagnostizieren Sie in den meisten Fällen, in 

denen eine Sprachentwicklungsstörung vorliegt, auch eine drohende see-

lische Behinderung? 

Dr. Meier: Bei Kindern mit einer Sprachentwicklungsstörung wird durch mich 

häufig auch eine drohende seelische Behinderung festgestellt, weil aufgrund des 

Schweregrades einer wesentlichen Sprachbehinderung sie Gefahr laufen, dass 

aufgrund ihrer fehlenden Fähigkeit, altersentsprechend richtig zu kommunizieren 

eine gefährliche Abwärtsspirale durch Ausgrenzung, Frustration, Aggression und 

sozialer Rückzug entsteht. 
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In der alten Fassung des Formblatts Hb/A war bei mehreren diagnostizier-

ten Behinderungsarten anzugeben, welches die vorrangige Behinderung ist. 

Warum ist diese Frage im neuen Formblatt Hb/A nicht mehr enthalten?  

Dr. Meier: Dazu kann ich letztendlich nichts sagen, weil es was zu tun hat mit der 

Frage, wer die Kostenträgerschaft bekommt. Dazu kann Ihnen Herr Kieninger 

(zuständiger Sachbearbeiter beim Sozialamt) eine Antwort geben. 

 

Aus dem Formblatt Hb/A ist nicht immer eindeutig ersichtlich, ob das Ju-

gend- oder das Sozialamt zuständig ist. Können Sie an die Sachbearbeiter 

eine Empfehlung geben, wie die Entscheidung über die Zuständigkeit/ die 

Zuordnung ergehen soll? 

Dr. Meier: Eine solche Empfehlung kann ich nicht geben, ich bin „nur“ für den so-

zialmedizinischen Teil zuständig. Da gibt es sicher einschlägige Zuständigkeits-

regelungen. 

 

Wie empfinden Sie die aktuelle duale Zuständigkeit? 

Dr. Meier: Wichtig ist, dass die Behinderten die Hilfe erhalten, die sie benötigen. 

Dies ist erstmal unabhängig von Zuständigkeiten. Wie in anderen Bereichen auch 

ist eine Klärung der Zuständigkeit wichtig und dass Eltern und Behinderte wissen, 

wer zu welchem Zeitpunkt des Verfahrens ihr Ansprechpartner ist. Bei den 

Begutachtungen erkläre ich deshalb nochmals die Rolle des Gesundheitsamtes 

im Antragsverfahren auf Eingliederungshilfe. 

 

Welchem Lösungsvorschlag für die Zukunft stimmen Sie zu? 

Dr. Meier: Da kann ich wieder nur Allgemeines sagen: Auch hier gilt, dass im 

Rahmen einer individuellen Einzelfallentscheidung die Behinderten die ziel-

führende Hilfe erhalten sollten die ihnen Teilhabe (z.B. Kindergartenbesuch) er-

möglicht. Dazu sollten unabhängig von der Zuständigkeit auch alle möglichen 

Maßnahmen diskutiert werden können. 

 

 

Vielen Dank für das Interview! 



 

 

85 

Anlage 5: Orientierungshilfe zu Leistungen nach SGB XII/ SGB VIII für 

junge Menschen mit Behinderung  

mit dazugehörigem Rundschreiben des KVJS, Landkreistag und 

Städtetag Baden-Württemberg vom 09.08.2011 

 

Quelle: Kommunalverband für Jugend und Soziales Baden-Württemberg: 

Orientierungshilfe zu Leistungen nach SGB XII und SGB VIII für junge Menschen 

mit seelischer, körperlicher und geistiger Behinderung vom 22.07.2011 – 

http://www.kvjs.de/fileadmin/dateien/jugend/rundschreiben_formulare_arbeitshilfe

n/rundschreiben/rundschreiben_2011/rs-18-2011-juhi.pdf; 

http://www.kvjs.de/fileadmin/dateien/jugend/rundschreiben_formulare 

_arbeitshilfen/rundschreiben/rundschreiben_2011/rs-18-2011-anl-

orientierungshilfe.pdf [30.08.2011]  
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Anlage 6: Interview mit Frau Orzschig, Leiterin Jugendamt  FDS 

 

Charlotte Orzschig 

Leiterin Jugendamt Freudenstadt 

Tel. 07441/920-6000 

 

Termin: 28.07.2011, 14.00 Uhr 

 

Seit 2005 sind in Baden-Württemberg nicht mehr die überörtlichen Sozial-

hilfeträger, sondern die örtlichen Sozialhilfeträger für die Gewährung von 

Eingliederungshilfe zuständig. Hat sich dadurch die Situation an den 

Schnittstellen entspannt?  

Fr. Orzschig: Auf jeden Fall. Der Zuständigkeitswechsel von der überörtlichen 

Ebene auf die örtliche Ebene ist uneingeschränkt zu bejahen. Dadurch werden 

viel weniger Fälle hin und her geschoben. Dies konnte ich in der Jugendhilfe und 

in der Sozialhilfe beobachten. 

 

Obwohl in § 29 LKJHG geregelt ist, dass in Baden-Württemberg 

Frühförderstellen dem Sozialhilfeträger zugeordnet werden, ist in 

Freudenstadt die Interdisziplinäre Frühförderstelle beim Jugendamt 

angesiedelt. Wie wird die Frühförderstelle finanziert? 

Fr. Orzschig: Die Frühförderstelle arbeitet traditionell sehr eng mit der Familien-

beratungsstelle und dem Sozialen Dienst des Jugendamtes zusammen und ist 

deswegen dort angesiedelt. Die Finanzierung erfolgt zu einem großen Teil über 

Zuschüsse des Landes, der Rest wird über den Haushalt des Jugendamts finan-

ziert. Nur eine Mitarbeiterin rechnet über Rezepte mit den Krankenkassen ab.  

 

Eingliederungshilfe kann auch in Form eines Persönlichen Budgets 

erbracht werden. Geschieht dies beim Jugendamt Freudenstadt? 

Fr. Orzschig: Die Antragstellung ist grundsätzlich auch in der Jugendhilfe möglich. 

Zweck des Persönlichen Budgets ist es, dem Betroffenen in seinen Ent-

scheidungen mehr Freiheit zu ermöglichen. Da Kinder und Jugendliche diese 

Entscheidungen jedoch nicht selbst treffen können und das Jugendamt bereits 

als „Vertreter“ des Kindes auftritt, wird die Gewährung eines Persönlichen 

Budgets sich nach meiner Einschätzung eher auf Einzelfälle beschränken. 
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Seit Jahren gibt es Arbeitsgruppen, die sich um Auslegung und Anwen-

dung von Recht und Rechtsprechung bemühen. So wurde z. B. gemeinsam 

von KVJS und Landkreis-/Städtetag BW eine neue Orientierungshilfe 

erarbeitet. Helfen die Ergebnisse dieser Arbeitsgruppen den Bedürfnissen 

von Kindern und Jugendlichen weiter? 

Fr. Orzschig: Die Arbeit dieser Arbeitsgruppen ist sinnvoll und berücksichtigt viele 

Probleme der Praxis. In schwierigen Einzelfällen kann sie hilfreich Orientierung 

geben. Allerdings bilden Begriffe wie Vorrang, Nachrang, konkurrierende 

Leistungen, kongruente Leistungen, Mehrfachbehinderungen, erzieherischer 

Bedarf unzureichend die Lebenslagen von Kindern und Jugendlichen ab. 

 
Die Politik hat an verschiedenen Stellen (Stellungnahme der Bundesregie-

rung zum 13. Kinder- und Jugendbericht, Begrenzung der Regelung des 

§ 54 Abs.3 SGB XII) deutlich gemacht, dass die Eingliederungshilfe für 

behinderte Kinder und Jugendliche neu geregelt werden soll. Was bedeutet 

es für die Kommunen, wenn die „Große Lösung“ realisiert wird? 

Fr. Orzschig: Über die konkreten Auswirkungen wird sehr viel diskutiert. Die 

Politik muss sich meines Erachtens endlich entscheiden, ob sie die „Große 

Lösung“ möchte oder nicht. Erst wenn diese Frage mit einem „Ja“ beantwortet 

wird, ist es sinnvoll, sich weiter mit der Umsetzung der „Großen Lösung“ zu be-

schäftigen. Bis dahin versuche ich, dieses Thema so ressourcenarm wie möglich 

zu halten. Die Politik wird erst handeln, wenn sie unter Druck steht und eine 

Entscheidung treffen muss. Wenn die Politik will, dann kann sie alles, sogar 

AKWs innerhalb weniger Wochen abschalten. 

 

Können Sie dennoch etwas zu den strukturellen Auswirkungen sagen? 

Fr. Orzschig: Die strukturelle Frage befasst sich mit der Organisation. Wie sind 

Land und Kommunen organisiert, wie sieht ihre Aufbauorganisation aus, welche 

Behörden gibt es? Momentan ist dies im Bereich der Jugendhilfe und Sozialhilfe 

je nach Bundesland verschieden. Wie die Umsetzung der „Großen Lö-

sung“ strukturell gestaltet werden muss, darüber wird sehr viel spekuliert. Ich bin 

optimistisch, dass wir da einen Weg finden. Möglich ist einerseits, beim Jugend-

amt einen Sonderbereich zu bilden (so wie der Bereich Pflegekinderdienst), der 

sich auf das Gebiet „Eingliederungshilfe für behinderte Kinder und Jugend-

liche“ spezialisiert, aber die Sichtweise und das Verfahren der Jugendhilfe über-
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nimmt und anwendet. Möglich ist aber auch, dass die Aufgabe der Eingliede-

rungshilfe von den Bezirkssozialarbeitern/innen übernommen wird, was die ganz-

heitliche Sichtweise verstärkt. Auf jeden Fall würde ich mich mit meinen Mitar-

beitern zusammensetzen, um gemeinsam nach organisatorischen Lösungen zu 

suchen.  

 

Sie haben die Mitarbeiter der Jugendämter bereits angesprochen. Was 

bedeutet die Umsetzung der „Große Lösung“ im Hinblick auf das Personal? 

Fr. Orzschig: Durch die zusätzlichen Aufgaben würde auch das Jugendamt 

Freudenstadt mehr Mitarbeiter benötigen. Würde man sich dafür entscheiden, 

dass die Bezirkssozialarbeiter auch für den Bereich der Eingliederungshilfe 

zuständig sind, wären hier Fortbildungen nötig. Darin sehe ich jedoch kein 

Problem. Man muss aber sehen, dass der Inklusionsgedanke in Deutschland in 

allen Bereichen an Bedeutung gewinnt: Nicht nur behinderte Menschen fordern 

den Anspruch auf Teilhabe ein, sondern auch z.B. materiell Schlechtergestellte 

und Eltern verhaltensauffälliger Kinder. Die Mitarbeiter müssen sich also verstärkt 

mit der Thematik Inklusion/ Teilhabebeeinträchtigung auseinander setzen, so 

dass „Behinderung“ automatisch zu einem Kerngeschäft wird.  

 

Würden sich in finanzieller Hinsicht für den Landkreis Freudenstadt 

Veränderungen ergeben?  

Fr. Orzschig: Nein, da der Landkreis als örtlicher Träger in Baden-Württemberg 

schon jetzt sachlich und finanziell zuständiger Träger in der Jugend- und 

Sozialhilfe ist.  

 

Eine weitere Lösungsoption ist die Alleinzuständigkeit der Sozialhilfe, also 

die Rückführung seelisch behinderter Kinder und Jugendlicher in die 

Sozialhilfe. Wie beurteilen Sie diese Option? 

Fr. Orzschig: Eine Rückführung der seelisch behinderten Kinder und Jugend-

licher würde die Unterscheidung in „behinderte Kinder“ und „gesunde Kin-

der“ wieder einführen. Der Gedanke der Inklusion – der Teilhabemöglichkeit für 

alle – steht dem meines Erachtens entgegen. 
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Welche Möglichkeiten der Schnittstellenbereinigung unter den aktuellen 

gesetzlichen Rahmenbedingungen sehen Sie für den Landkreis 

Freudenstadt?  

Fr. Orzschig: Für Freudenstadt sehe ich so direkt keinen Handlungsbedarf mehr. 

Das Problem der Schnittstelle „körperlich, geistig und mehrfachbehinderte Kinder 

in Pflegefamilien“ wurde gut gelöst. Die jetzt noch innerhalb des Landkreises 

bestehenden Schnittstellen werden in Kooperationstreffen bearbeitet und gelöst. 

Schwieriger sind die nicht geregelten Schnittstellen zu anderen Landkreisen, z.B. 

wenn der Fall eines körperlich und/oder geistig behinderten Pflegekindes von 

unserem Jugendamt an ein Sozialamt eines anderen Landkreises mit der Bitte 

um Kostenerstattung abgegeben wird. 

 

Was halten Sie von der Einrichtung örtlicher Servicestellen 

(§§ 22, 23 SGB IX) als gemeinsamer Anlaufstelle für behinderte Kinder und 

Jugendlicher unabhängig von der Art der Behinderung? 

Fr. Orzschig: Dafür sehe ich keine Notwendigkeit.  

 

Was wünschen Sie sich von der Politik in Bezug auf die Eingliederungshilfe 

für behinderte Kinder und Jugendliche? 

Fr. Orzschig: Dass die Politik bald eine klare Entscheidung trifft, wie auch immer 

diese aussieht. Ich persönlich bin für die „Große Lösung“, aber das spielt 

zunächst keine Rolle. Die Politik muss die Entscheidung treffen. Dann geht es 

darum, diese bestmöglich umzusetzen. Dazu bin ich gerne bereit.   

 

 

Vielen Dank für das Interview! 
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Anlage 7: Jahresbericht 2010 Jugendamt FDS (auszugsweise) 

 

Quelle: Landratsamt Freudenstadt, Jugendamt, Mai 2011 
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Anlage 8: Leistungsbilanz 2010 Sozialamt FDS (auszugsweise) 

 

Quelle: Landratsamt Freudenstadt, Sozialamt, April 2011 
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Anlage 9: Kinder mit Behinderung haben ein Recht auf Familie  

 
Quelle: Hüppe, Hubert: Kinder mit Behinderung haben ein Recht auf Familie – 

http://www.agsp.de/html/d373.html [01.07.2011] 
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Anlage 10: Sonderpädagogische Pflegestellen für Kinder mit 

chronischen Erkrankungen oder Behinderungen (auszugsweise) 

 
Quelle: Zottmann-Neumeister, Frauke: Sonderpädagogische Pflegestellen für 

Kinder mit chronischen Erkrankungen oder Behinderungen –  

http://www.moses-online.de/artikel/sonderpaedagogische-pflegestellen-kinder-

chronischen-erkrankungen-oder-behinderungen [13.02.2011]  

 

 

Sonderpädagogische Pflegestellen für Kinder mit chronischen Erkrankungen oder 
Behinderungen 
 
Die Diakonie Düsseldorf arbeitet seit 2001 mit einem Unterbringungskonzept, das 
speziell auf die Bedürfnisse behinderter Kinder zugeschnitten ist. Frauke Zottmann-
Neumeister, Sachgebietsleiterin Sonderpädagogische Pflegestellen der Diakonie 
Düsseldorf berichtete über dieses Konzept auf der Bundesfachtagung "Wege finden - 
Türen öffnen, Pflegefamilien auch für Kinder mit chronischen Erkrankungen und 
Behinderungen" am 14.03.2007 in Düsseldorf 
 
1. Einleitung  
2. Kurzbeschreibung  
3. Konzeption  
5. Zu vermittelnde Kinder und Jugendliche  
6. Sonderpädagogische Pflegestellen für chronisch kranke und behinderte Kinder  
7. Finanzierung  
8. Beratung und Begleitung der Familien  
9. Qualitätssicherung  
10. rechtliche Grundlagen  
11. Schlussfolgerungen  
5.1. Art der Beeinträchtigungen  
5.2. Einzugsbereich  
5.3. Vermittlungsvoraussetzungen  
6.1.Voraussetzungen  
6.2. Motivation zur Aufnahme eines behinderten oder kranken Kindes  
6.3. Öffentlichkeitsarbeit  
12. Zusammenfassung  
 
[…] 
 
5.3. Vermittlungsvoraussetzungen 
Voraussetzungen für die Vermittlung von Kindern und Jugendlichen in eine 
Sonderpädagogische Pflegestelle sind: 
• Zustimmung des Kindes sowie seiner gesetzlichen Vertreter zur Unterbringungsform 

der Sonderpädagogischen Pflegestelle  
• Umfassende Gutachten über Erkrankung oder Behinderung des Kindes sowie 

Behandlungs- und Therapiekonzepte  
• Kostenzusage des zuständigen Kostenträgers  

Bei der Kostenzusage fangen die Probleme an, auf die ich später noch ausführlicher 
eingehen werde. Bei jedem 3. bis 4. Kind scheitert die Unterbringung in einer Pflegfamilie 
aufgrund der ungeklärten Zuständigkeitsfrage bzw. da kein Kostenträger bereit ist, die 
Finanzierung dieser Hilfeform zu übernehmen. 
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Anlage 11: Von der Idee zum Erfolg – 10 Jahre Zentraler Fachdienst 

für chronisch kranke und behinderte Kinder (auszugsweise) 

 
Zottmann-Neumeister, Frauke: Von der Idee zum Erfolg – 10 Jahre Zentraler 

Fachdienst für chronisch kranke und behinderte Kinder –http://www.moses-

online.de/artikel/idee-erfolg-10-jahre-zentraler-fachdienst-chronisch-kranke-

behinderte-kinder [01.07.2011] 

 
 
Von der Idee zum Erfolg - 10 Jahre Zentraler Fachdienst für chronisch 
kranke und behinderte Kinder 
 
Referat von Frauke Zottmann-Neumeister, Leitung Zentraler Fachdienst für 
Pflegekinder mit chronischen Erkrankungen und Behinderungen, Diakonie 
Düsseldorf, Fachtagung 30.05.2011, Düsseldorf 
 
Gliederung 
1. Einleitung 
2. Projektplanung 
3. Konzept 
4. Organisation und personelle Ausstattung 
5. Öffentlichkeitsarbeit 
6. Finanzierung 
7. Beratung und Begleitung der Sonderpädagogischen Pflegefamilien 
8. Qualitätssicherung 
9. Politische Aktivitäten 
10. Finanzierungsprobleme 
11. Forschungsprojekt in Zusammenarbeit mit der Universität Siegen 
12. Ausbau von Fachdiensten für Pflegekinder mit chronischen Erkrankungen und Behinderungen 
13. Ausblick 
13.1 Konzept für volljährige Pflegekinder 
13.2 Konzept Sonderpädagogische Ergänzungspflege für Kinder und Jugendliche mit chronischen 
Erkrankungen und Behinderungen 
14. Leitungswechsel 
 
[…] 
 

9. Politische Aktivitäten 
Wir machten in den ersten Jahren die Erfahrung, dass jedes dritte bis vierte Kind, 
für das wir um Vermittlung in eine Pflegefamilie angefragt wurden, aufgrund der 
ungeklärten Rechtslage Aufnahme in einer Behinderteneinrichtung fand. 
Jugendhilfeträger waren nur bereit, die Kosten der Unterbringung in einer 
Pflegefamilie zu übernehmen, wenn der Unterbringungsgrund eindeutig auf 
erzieherische Defizite zurückzuführen war. War die Behinderung 
Unterbringungsgrund wurde vom Jugendhilfeträger auf den Sozialhilfeträger 
verwiesen. Dieser lehnte in der Regel seine Zuständigkeit ab, da es im SGB XII 
hierfür keine gesetzliche Grundlage gab. Dies war eine nicht hinzunehmende 
Ungleichbehandlung gegenüber nicht behinderten Kindern, denn im Grundgesetz 
ist verankert, dass niemand wegen seiner Behinderung benachteiligt werden darf. 
Mit einem Positionspapier haben wir auf die Benachteiligung behinderter Kinder, 
die nicht in ihren Herkunftsfamilien leben konnten, und die dringende Notwendig-
keit einer Gesetzesänderung öffentlich hingewiesen.  
Anfang 2007 veranstalteten wir gemeinsam mit dem Bundesverband Behinderter 
Pflegekinder und der Bundesarbeitsgemeinschaft Kinder in Adoptiv- und 
Pflegefamilien eine Bundesfachtagung zur Rechtssituation behinderter und 
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chronisch kranker Kinder in Pflegefamilien. Eingeladen waren u.a. zahlreiche 
Politiker mit dem Ziel, dass diese sich für eine Gesetzesänderung einsetzen 
sollten. Im Frühjahr 2008 wurde ich zu einem Fachgespräch der CDU/CSU 
Bundestagsfraktion nach Berlin eingeladen, um noch einmal die ungeklärte 
Rechtssituation behinderter Kinder in Pflegefamilien darzustellen. Im Anschluss 
hieran wurde eine Kommmission aus Vertretern der Regierungsparteien gebildet 
mit dem Auftrag, eine Gesetzesänderung zu erarbeiten. Rechtzeitig vor der 
Bundestagswahl 2009 wurde eine Änderung des SGB XII verabschiedet. Dem 
§ 54 SGB XII wurde der Absatz 3 hinzugefügt, der die Unterbringung behinderter 
Kinder in Pflegefamilien regelt. 
Die Änderung des SGB XII ist ein großer Erfolg und erleichtert wesentlich die 
Unterbringung und Finanzierung behinderter Kinder in Pflegefamilien. Endlich 
haben alle Kinder mit chronischen Erkrankungen und Behinderungen, die nicht in 
ihrer Herkunftsfamilie leben können, die Chance, in der Geborgenheit einer 
Pflegefamilie aufzuwachsen. 
Allerdings ist diese Regelung zunächst bis Ende 2013 befristet. Daher gilt meine 
Bitte an alle Verantwortlichen, wenn bis 2013 noch keine große Lösung, d.h. die 
Berücksichtigung behinderter Kinder im SGB VIII, abzusehen ist, sich rechtzeitig 
für eine Verlängerung dieser gesetzlichen Regelung einzusetzen. 
Nicht nur im Hinblick auf bessere Entwicklungsbedingungen für chronisch kranke 
und behinderte Kinder in Pflegefamilien, auch im Hinblick auf drastische 
Kostensenkungen für öffentliche Haushalte, ist dringend Handlungsbedarf 
geboten, um diese Hilfeform rechtlich abzusichern. Die Unterbringungskosten 
eines schwer behinderten Kindes in einer Pflegefamilie sind im Jahr um ca. € 
30.000 günstiger als in einer stationären Einrichtung. Durch die Tätigkeit des 
Zentralen Fachdienstes der Diakonie in Düsseldorf, die Betreuung von 173 
Kindern mit chronischen Erkrankungen und Behinderungen in Pflegefamilien, 
werden bereits jetzt jährlich mehr als 5 Millionen Euro an öffentlichen Mitteln 
eingespart. 
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Anlage 12: Rundschreiben Nr.245/2008 des Landkreistag BW 

 
Quelle: Landkreistag Baden-Württemberg, Rundschreiben Nr. 245/2008 vom 

26.03.2008: Familienpflege nach dem SGB XII für behinderte Kinder und 

Jugendliche - über Versand an Landratsamt Freudenstadt zur Kenntnis 

genommen 
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Anlage 13: Vergütungs- und Leistungsvereinbarung Landkreis FDS 

 
Quelle: Landratsamt Freudenstadt 
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Anlage 14: Ergebnisprotokoll 86. ASMK 2009 – Top 5.3 

 

Quelle: Arbeits- und Sozialministerkonferenz Nr. 86, 25./26.11.09, Ergebnisproto-

koll, Top 5.3: Inklusion von jungen Menschen mit Behinderungen – 

http://www.alle-inklusive.de/wp-content/uploads/2009/12/ergebnis-asmk2009.pdf 

[15.07.2011]  
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Anlage 15: Diskussionspapier Deutscher Verein 

 

Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge e.V.: Diskussions-

papier des Deutschen Vereins zur Gestaltung der Schnittstelle bei Hilfen nach 

dem SGB VIII und dem SGB XII für junge Menschen mit Behinderung - 

http://www.deutscher-verein.de/05-empfehlungen/empfehlungen_archiv/2010/ 

pdf/DV%2021-10.pdf [31.03.2011]  
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Anlage 16: Kinder und Jugendliche mit Behinderung: 

Herausforderungen und Chancen bei einer Alleinzuständigkeit der 

Kinder- und Jugendhilfe (auszugsweise) 

 

Quelle: Keupp, Heiner: Kinder und Jugendliche mit Behinderung: Herausforde-

rungen und Chancen bei einer Alleinzuständigkeit der Kinder- und Jugendhilfe, 

Vortrag beim Deutschen Jugendhilfetag (DJHT) in Stuttgart am 09.06.2011 – 

http://www.afet-ev.de/aktuell/AFET_intern/ 2011/DJHT-Keupp-Textversion.pdf 

[20.07.2011] 
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Anlage 17: Interview mit Herrn Bornhauser, Leiter Sozialamt FDS 

 

Robert Bornhauser 

Leiter Sozialamt Freudenstadt 

Tel.: 07441/920 - 6100 

Juli 2011 

 

Seit 2005 sind in Baden-Württemberg nicht mehr die überörtlichen Sozialhilfe-

träger, sondern die örtlichen Sozialhilfeträger für die Gewährung von Ein-

gliederungshilfe zuständig. Hat sich dadurch die Situation an den Schnitt-

stellen entspannt?  

Herr Bornhauser: Die Situation an den Schnittstellen hat sich nach der 

Verwaltungsreform zum 1.1.2005 dadurch entspannt, dass nun Jugendamt und 

zuständiger Sozialhilfe-träger bei einer Behörde angesiedelt sind und die 

Kooperation zusätzlich durch die räumliche Nähe vereinfacht wird. 

 

1993 wurde die Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Ju-

gendliche als eigene Anspruchsgrundlage in die Jugendhilfe aufgenommen 

(sog. „kleine Lösung“). Wie beurteilen Sie die aktuelle Zuständigkeitssituation 

im Bereich der Eingliederungshilfe für behinderte Kinder und Jugendliche 

seither? Welche Probleme sehen Sie bei dieser Lösung?  

Herr Bornhauser: Das Sozialamt ist für die Hilfen im Erwachsenenalter zuständig. 

Der Vorteil, dass der Sozialhilfeträger die Menschen bereits im Kindes- und 

Jugendalter kennen lernt und begleitet, entfällt durch die Zuständigkeit des 

Jugendamtes für Teile der Eingliederungshilfe an Kinder und Jugendliche. 

 

Haben Sie dafür einen Lösungsvorschlag? 

Herr Bornhauser: Alleinige Zuständigkeit des Sozialamtes für alle Eingliederungs-

hilfen für Kinder und Jugendliche würde es in allen Fällen ermöglichen, dass ein 

gegenseitiges Kennenlernen bereits vor der Volljährigkeit stattfindet und damit für die 

Zusammenarbeit im Erwachsenenalter inhaltlich und persönlich eine Basis 

vorhanden ist. 

 

Welche Schwierigkeiten haben Sie bei der Erarbeitung der neuen Orien-

tierungshilfe zu Leistungen nach SGB XII und SGB VIII für junge Menschen mit 

seelischer, körperlicher und geistiger Behinderung erlebt?  
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Herr Bornhauser: Eine kaum vereinbare unterschiedliche Interessenlage von 

Jugendhilfe und Sozialhilfe. 

 

Im Landkreis Freudenstadt wurde mit der Vergütungs-/ Leistungsvereinbarung 

über die Vollzeitpflege von behinderten Kindern in Pflegefamilien eine gute 

Lösung für eine der vielen Schnittstellen in diesem Bereich gefunden. Sehen 

Sie weitere Möglichkeiten der Kooperation?  

Herr Bornhauser: Kooperation findet auch bei Bedarf im Rahmen von gemeinsamen 

Hilfeplangesprächen und Absprachen im einzelnen Fall, sowie durch regelmäßige 

Kooperationstreffen zwischen den Ämtern statt. 

 

Wie könnte der Übergang von der Jugendhilfe in die Sozialhilfe bei Volljährig-

keit verbessert werden? 

Herr Bornhauser: Wie bereits gesagt, ein gegenseitiges Kennenlernen sollte bereits 

vor der Volljährigkeit stattfinden, damit für die Zusammenarbeit im Erwachsenenalter 

inhaltlich und persönlich eine Basis vorhanden ist. 

 

Was halten Sie von der Einrichtung einer örtlichen Servicestellen 

(§§ 22, 23 SGB IX), also einer gemeinsamen Anlaufstelle für betroffene Kinder 

und Jugendliche, unabhängig von der Art der Behinderung? 

Herr Bornhauser: Servicestellen arbeiten in der Regel ohne Bezug zu den Leistungs-

trägern und damit ineffizient. 

 

Die Politik hat an verschiedenen Stellen deutlich gemacht, dass die Eingliede-

rungshilfe für behinderte Kinder und Jugendliche neu geregelt werden soll. 

Welche (personellen/ sachlichen/ finanziellen) Folgen sehen Sie für die Kom-

munen/ den Landkreis Freudenstadt, wenn die „Große Lösung“ realisiert 

werden sollte? 

Herr Bornhauser: Könnte ressourcenneutral bei den örtlichen Trägern umgesetzt 

werden. 

 

Welche Folgen sehen Sie für die Kommunen, wenn seelisch behinderte Kinder/ 

Jugendliche in die Sozialhilfe zurückgeholt werden? 

Herr Bornhauser: Bessere Versorgung. Ganzheitliche Zuständigkeit auf die 

verschiedenen Lebensaltersstufen bezogen. 

 

Vielen Dank für das Interview!  
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Anlage 18: Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und FDP 

(auszugsweise) 

 
Quelle: Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und FDP. Wachstum. Bildung. 

Zusammenhalt, 17. Legislaturperiode, 26.10.2009 –

http://www.cdu.de/doc/pdfc/091026-koalitionsvertrag-cducsu-fdp.pdf [03.07.2011]  
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Anlage 19: Die „große Lösung“ – Inklusion als Herausforderung für 

die Jugendhilfe (auszugsweise) 

 

Quelle: Wiesner, Reinhard: Die „große Lösung“ – Inklusion als Herausforderung 

für die Jugendhilfe, auf: 4.Burgstädter Fachtagung „Auftrag Inklusion“, 24.05. 11 

– http://www.bagkjs.de/media/raw/20110524_ dokumentation _burgstaedter_ 

fachtagung.pdf [20.07.2011] 
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Anlage 20: Eine Kinder- und Jugendhilfe für alle jungen Menschen?  

(auszugsweise) 

 

Quelle: Wiesner, Reinhard: Eine Kinder- und Jugendhilfe für alle jungen 

Menschen!?, Expertenworkshop Eingliederungshilfe/ Kinder- und Jugendhilfe. 

Optionen zur Gestaltung der Schnittstelle, Deutscher Verein für öffentliche und 

private Fürsorge, 13.04.2010 –  

http://www.deutscher-verein.de/03-events/2010/materialien/pdf/W%20437-

10%20Vortrag% 20Prof%20%20Dr%20%20Wiesner.pdf/view [20.05.2011]  

 

 



 

 

169 

 
 



 

 

170 

Anlage 21: Ergebnisprotokoll 87. ASMK 2010 – Top 5.15 

 

Quelle: Arbeits- und Sozialministerkonferenz Nr. 87, 23./24.11.2010, Wiesbaden: 

Ergebnisprotokoll, Top 5.15: Zwischenbericht der Arbeitsgruppe der ASMK und 

der JFMK zur Inklusion von jungen Menschen mit Behinderungen –

http://www.der-paritaetische.de/fachinfos/artikel/news/sgb-xii-weiterentwicklung-

der-eingliederungshilfe-fuer-menschen-mit-behinderungen/  [15.07.2011]  
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TOP 5.15, Anlage 

Zwischenbericht der Arbeitsgruppe der ASMK, der JFMK, des Bundes und der 

kommunalen Spitzenverbände  zu TOP 5.3 der 86 Arbeits- und 

Sozialministerkonferenz „Inklusion von jungen Menschen mit Behinderungen“ 

 

I. Zusammenführung der Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche 

Gemäß dem Beschluss zu Top 5.3 Inklusion von jungen Menschen mit Behinderungen 

der 86. ASMK halten die Ministerinnen und Minister, Senatorinnen und Senatoren der 

Länder die Beauftragung und Einrichtung einer gemeinsamen Arbeitsgruppe mit der 

Jugend- und Familienministerkonferenz, dem Bund  und den kommunalen 

Spitzenverbänden für erforderlich. Die Arbeitsgruppe soll die konkreten Schnittstellen und 

die vor Ort entwickelten Kooperationsformen zwischen Sozialhilfe und Kinder- und 

Jugendhilfe sorgfältig analysieren und Vorschläge entwickeln, wie erzieherische und 

behinderungsbedingte Hilfen nahtlos ineinandergreifen können. Dafür sollen Eckpunkte 

und Rahmenbedingungen erarbeitet werden. Vor dem Hintergrund der VN- Konvention 

über die Rechte von Menschen mit Behinderungen sowie den Schnittstellenproblemen 

sehen die Ministerinnen und Minister, Senatorinnen und Senatoren der Länder in der 

Zusammenführung der Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche mit 

Behinderungen unter dem Dach der Kinder- und Jugendhilfe einen denkbaren Ansatz. 

Mit einer solchen Aufgabenverlagerung von der Sozialhilfe auf die Kinder- und 

Jugendhilfe wären allerdings weitreichende finanzielle, organisatorische und personelle 

Konsequenzen für den Verwaltungsvollzug in den Ländern verbunden, die einer 

sorgfältigen Aufbereitung bedürfen. Insbesondere sind die finanziellen Folgen sowie 

personellen und strukturellen Anforderungen zu überprüfen. 

Gemäß Umlaufbeschluss der Jugend- und Familienministerkonferenz (JFMK) vom 20. 

Mai 2010  nehmen die Jugend- und Familienministerinnen, -minister, -senatorinnen und -

senatoren den Beschluss der Arbeits- und Sozialministerkonferenz (ASMK) von 25/26. 

November 2009, TOP 5.3 „Inklusion von jungen Menschen mit Behinderungen“ zur 

Kenntnis. Sie stimmen vor dem Hintergrund der UN-Konvention über die Rechte von 

Menschen mit Behinderungen der Beauftragung und Einrichtung einer gemeinsamen 

Arbeitsgruppe mit der ASMK, dem Bund und den kommunalen Spitzenverbänden zur 

Bearbeitung der Schnittstellenproblematik zwischen der Sozialhilfe und der Kinder- und 

Jugendhilfe bei der Leistungsgewährung für behinderte Kinder und Jugendliche zu. Die 

Arbeitsgruppe soll der JFMK 2011 einen Bericht vorlegen. 

 

Auf der Grundlage des Beschlusses der 86. ASMK 2009 zu Top 5.3 „Inklusion von 

jungen Menschen mit Behinderungen“ ergeben sich insbesondere folgende 

Arbeitsaufträge: 
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• Die Analyse der Schnittstellen und Kooperationsformen zwischen der Sozialhilfe 

und der Kinder- und Jugendhilfe und die Erarbeitung konkreter Vorschläge 

hierzu. 

• Die Erarbeitung von Eckpunkten und Rahmenbedingungen zum 

Ineinandergreifen von erzieherischen und behinderungsspezifischen Hilfen 

• Die umfassende Ausarbeitung der strukturellen, finanziellen, organisatorischen 

und personellen Konsequenzen für den Verwaltungsvollzug in den Ländern 

infolge der Zusammenführung der Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche 

mit Behinderungen unter dem Dach des Achten Buches Sozialgesetzbuch- SGB 

VIII- als denkbaren Ansatz, hier insbesondere auch die Analyse der 

Auswirkungen eines Personal- und Kompetenztransfers in Folge einer 

Zuständigkeitsverlagerung. 

Die gemeinsame Arbeitsgruppe von ASMK, JFMK, dem Bund und den Kommunalen 

Spitzenverbänden hat für das weitere Vorgehen in ihrer Sitzung vom 28. September 2010 

folgendes abgestimmt:  

1. Entsprechend der ASMK-Beschlusslage wird die sog. „Große Lösung SGB VIII“ 

als vorrangiges Ziel weiterverfolgt. Eine Verbesserung der allgemeinen 

Datenlage unter Einbeziehung des Statistischen Bundesamtes auf Anfrage des 

Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend und 

länderspezifischer Daten wird angestrebt.  

2. In den weiteren Arbeitsprozess soll auch die von den Kommunalen 

Spitzenverbänden und der Bundesarbeitsgemeinschaft der überörtlichen 

Sozialhilfeträger (BAGüS) präferierte Zusammenführung aller Leistungen für 

Kinder und Jugendliche mit Behinderung im SGB XII einbezogen werden. 

Kommunale Spitzenverbände und BAGüS werden gebeten, ihre Überlegungen in 

die Arbeitsgruppe einzubringen.  

3. Die Vertreter der JFMK werden gebeten, ihre Position zum Zwischenbericht der 

UAG 5 innerhalb ihrer Strukturen abzustimmen. Die Bundesarbeitsgemeinschaft 

der Landesjugendämter und die Bundesarbeitsgemeinschaft der überörtlichen 

Sozialhilfeträger sind in die weiteren Beratungen einzubeziehen. 

4. In die weitere Arbeit soll schließlich einbezogen werden, ob – auf der Grundlage 

der bestehenden Rechtslage – untergesetzliche Regelungen (z.B. regionale 

Vereinbarungen und/oder auf Landesebene, Arbeitshilfen, Verbesserung der 

bestehenden Kommunikations- und Kooperationsstrukturen, Harmonisierung von 

Hilfeplanverfahren etc.) geeignet sind, Schnittstellenprobleme zu verringern.  
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5. Die Länder Rheinland- Pfalz und Saarland für die JFMK und die Länder 

Schleswig- Holstein und Rheinland- Pfalz für die ASMK bilden eine 

Arbeitsstruktur für die Vorbereitung der nächsten Sitzung der Arbeitsgruppe 

ASMK/JFMK, Bund und Kommunale Spitzenverbände. Letzteres Gremium bleibt 

verantwortlich für die gesamte Steuerung des inhaltlichen Prozesses.  

Der ASMK und der JFMK wird 2011 ein qualifizierter Zwischenbericht vorgelegt. 
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